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Einführung  
 
 
Nach Ergebnissen der Unternehmensbefragung 2009 der KfW Bankengruppe1 haben sich vor dem Hinter-
grund der aktuellen Finanzmarktturbulenzen die Bedingungen für die Kreditaufnahme gegenüber den Vorjah-
ren verschlechtert. Beispielsweise ist die Zahl der Unternehmen deutlich gestiegen, die über Probleme be-
richten, überhaupt Kredite zu erhalten. 
 
Für rund 35 % der befragten Unternehmen ist es insgesamt schwieriger geworden, überhaupt noch Kredite 
zu erhalten. In der Bauwirtschaft liegt dieser Prozentsatz mit 36 % leicht über dem Durchschnittswert. Dabei 
ist erkennbar, dass sich das Problem der Kreditbeschaffung verschärft, je kleiner die Unternehmen sind. 
 
Die Gründe für die Verschlechterung der Kreditaufnahme liegen u. a. in 
- der Forderung der Kreditgeber nach höheren Sicherheiten, 
- den gestiegenen Anforderungen bezüglich der Dokumentation und  
- höheren Anforderungen an die Offenlegung. 
 
Des Weiteren zeigen die Umfrageergebnisse, dass sich auch kleinere Unternehmen immer stärker mit dem 
Rating konfrontiert sehen und dass - insbesondere bei den kleineren Unternehmen - nach wie vor anhaltende 
Informationsdefizite im Zusammenhang mit dem Ratingprozess bestehen. Im Vergleich zu anderen Branchen 
kennen Unternehmen aus dem Baugewerbe signifikant seltener die Ratingkriterien der Kreditinstitute als 
Unternehmen anderer Branchen. Insgesamt sind Unternehmen der Baubranche auch seltener mit der beste-
henden Ratingkommunikation zufrieden und wünschen eine detailliertere Darstellung der Ratingergebnisse.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es nach wie vor von übergeordneter Bedeutung, sich in den Unternehmen inten-
siver mit dem Rating auseinanderzusetzen. Dazu entwickelt das BWI-Bau im Rahmen seiner Tätigkeit als 
Betriebswirtschaftliches Kompetenzzentrum der Bauindustrie eine umfassende Handlungsanleitung, die frü-
here Arbeitshilfen zum Thema Rating erweitert und ergänzt.2 Als Basis dazu dient dieses Arbeitspapier, dass 
sich in folgende Teilbereiche unterteilt: 
 
Teil A: Ratingsysteme in der Praxis 
 
  Hierin wird aufgezeigt,  
  - wie die Ratingsysteme der Kreditinstitute grundsätzlich aufgebaut sind, indem näher auf die 

seitens der Kreditinstitute häufig verwendeten quantitativen und qualitativen Kriterien eingegan-
gen wird; 

  - wie die Daten des Jahresabschlusses aus bilanzanalytischer Sicht für die Auswertung aufberei-
tet werden und welche Kennzahlen aus der Sicht des Analysten branchenunabhängig von be-
sonderer Bedeutung sind; 

  - inwiefern aufgrund der Besonderheiten der Bauwirtschaft die Aussagekraft bestimmter Kennzah-
len eingeschränkt sein kann bzw. es bei Fehlen von Branchenkenntnissen zu Fehlinterpretatio-
nen kommen kann. 

 
  Vor diesem Hintergrund schließt das Kapitel mit der Darstellung von bauspezifischen Kennzahlen 

ab, die bei der Analyse eines Bauunternehmens eine wichtige Bedeutung spielen. 
 
Teil B: Optimierungsansätze in der Bilanz- und GuV-Struktur 
 
 In diesem Teil wird aufgezeigt, welche Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des Jahresabschlus-

ses bestehen und wie diese seitens des Unternehmens vor dem Hintergrund des Rating genutzt 
werden können. 

                                                
1 (http://www.kfw.de/DE_Home/Service/Download_Center/Allgemeine_Publikationen/Research/PDF-Dokumente_Unternehmens-

befragung 
2 http://www.bwi-bau.de/Bau-BWL.134.0.html 
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Teil C: Ansatzpunkte zur Verbesserung qualitativer Kriterien 
 
 In Teil C werden Anregungen dazu gegeben, welche Möglichkeiten zur Ratingverbesserung im 

qualitativen Bereich genutzt werden können. Mit Bezug auf die aktuellen Ergebnisse der KFW-
Umfrage hinsichtlich der gestiegenen Anforderungen der Kreditinstitute an die Dokumentation und 
Offenlegung von Unterlagen wird dabei aufgezeigt, wie ein Bankenreporting eines Bauunterneh-
mens aufgebaut sein sollte, um dem Informationsbedarf seitens des Kreditgebers gerecht zu wer-
den.3 

 
Teil D: Weiterführende Literaturhinweise und Internetadressen 
 
 
Es ist nicht Zielsetzung dieser Ausarbeitung, einzelne Themenbereiche im Detail zu behandeln (dies würde 
den Umfang eindeutig sprengen), sondern es werden stichpunktartig Hinweise und Tipps zu möglichen Ver-
besserungspotenzialen gegeben. Des Weiteren sind die Ausführungen nicht als allgemein gültig anzusehen, 
sondern sie bedürfen der kritischen Reflexion dahingehend, dass unternehmensspezifisch zu prüfen ist, in-
wiefern bestimmte Anregungen und Vorschläge für das eigene Unternehmen bzw. für die Zusammenarbeit 
mit der jeweiligen Bank zutreffen und hilfreich sein können. 

                                                
3 Anmerkung: Die Praxisbeispiele z. B. hinsichtlich der dem Rating zu Grunde liegenden Kennzahlen und qualitativen Kriterien fußen 

auf Informationen, die im Rahmen von Gesprächen mit Arbeitspartnern aus der Kreditpraxis, der Auswertung von Ratingunterlagen 
und Gesprächen mit Bauunternehmern gewonnen wurden. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird dabei nicht erhoben. 



 

 

Seite 6 

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. 
Kurfürstenstraße 129 � 10785 Berlin 
Postanschrift: 10898 Berlin 
Tel. 030 21286-0 � Fax 030 21286-240 
bauind@bauindustrie.de � www.bauindustrie.de 

BWI-Bau GmbH 
Uhlandstraße 56 � 40237 Düsseldorf 
Postfach 10 15 54 � 40006 Düsseldorf 
Tel. 0211 6703-276 � Fax 0211 6703-282 
info@BWI-BAU.de � www.BWI-BAU.de 

�
�

e
ra

tu
n

g
  

-
��

�
e

it
e

rb
il

d
u

n
g

  
- 

 
�

n
fo

r
m

a
ti

o
n

 

TEIL A: RATINGSYSTEME IN DER PRAXIS 
 
 
I. Aufbau von Ratingsystemen 
 
Die Ratingsysteme verschiedener Kreditinstitute sind hinsichtlich der Grundstruktur prinzipiell ähnlich aufge-
baut. Das Ratingergebnis setzt sich dabei i. d. R. aus folgenden Teilratings zusammen: 
 
1. Quantitatives Rating in Form eines Finanzrating / Jahresabschlussanalyse 
2. Qualitatives Rating 
3. Sonderfaktoren und 
4. Warnsignale 
 
Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung dieser Teilratings und der Gewichtung der Bewertungskriterien 
ergeben sich i. d. R. aber Unterschiede, so dass die Ratingergebnisse verschiedener Kreditinstituten vonein-
ander abweichen können. 
 
Bei den Ratingsystemen der Kreditinstitute (interne Ratings) werden die quantitativen Kriterien i. d. R. deut-
lich stärker gewichtet als die qualitativen Kriterien. In der Praxis häufiger vorzufinden ist eine Gewichtung von 
70:30 oder 60:40. 
 
Es gibt aber auch interne Ratingsysteme, bei denen sich das Ratingergebnis nicht über die Ergebnisse der 
Teilratings ermittelt. Stattdessen bildet das Ergebnis des quantitativen Ratings die Ausgangsbasis und es 
erfolgen Abschläge bei Vorliegen von negativ zu wertenden Sonderfaktoren oder Warnsignalen.  
 
Bei externen Ratinginstituten wird der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens und damit den Erfolgsfak-
toren im Rahmen der qualitativen Kriterien i. d. R. eine höhere Bedeutung beigemessen.  
 
1. Quantitatives Rating 
 
Die quantitative Analyse beinhaltet die Aufbereitung und Auswertung der Bilanz- und GuV-Positionen zur 
Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Unter Verwendung von Kennzahlen wird 
eine Aussage über die gegenwärtige Situation des Unternehmens getroffen. 
 
Um auch Informationen über die zukünftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines 
Unternehmens zu erhalten, werden seitens einiger Kreditinstitute auch Planzahlen in die Analyse miteinbe-
zogen. Darüber hinaus erfolgt i. d. R. eine ergänzende Auswertung der Bilanzpolitik und des  Bilanzierungs-
verhaltens. 
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt, welche Kennzahlen bei Kreditinstituten / Kreditversicherern im Rahmen 
der Bonitätsanalyse / des Ratings nach den uns vorliegenden Erkenntnissen u. a. verwendet werden.4 Die 
Aufstellung ist nur als grobe Orientierung zu verstehen und nicht verbindlich. Sie soll vielmehr als Anregung 
dienen, die Angaben mit den eigenen Erfahrungen abzugleichen und ggf. anzupassen. Dabei ist zu beach-
ten, dass bei den meisten Banken und Kreditversichern neben den im Ratingverfahren verwendeten Kenn-
zahlen für die Gesamteinschätzung des Unternehmens i. d. R. noch institutseigene Kennzahlen herangezo-
gen werden. 
 
Aus der Abbildung geht auch hervor, dass seitens der Institute unterschiedliche Kennzahlen zum Einsatz 
kommen, dass aber bestimmte Kennzahlen herausragen, die bei den meisten Instituten verwendet werden. 
Folgende Kennzahlen finden sich - teilweise institutsspezifisch modifiziert - mehrheitlich in den Ratingyste-
men wieder: 
 
- Eigenkapitalquote 
- Dynamischer Verschuldungsgrad 
- Gesamtkapitalrentabilität 
- Cash Flow-Rate 

                                                
4 Quelle: Ratingbroschüren und Gespräche mit Arbeitspartnern aus der Kredit- und Bauunternehmenspraxis ohne Gewähr auf Voll-

ständigkeit und Richtigkeit. 
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Abb. 1: Kennzahlen bei Kreditinstituten / Kreditver sicherern 
im Rahmen der Bonitätsanalyse / des Ratings 

 
Die nachfolgende Abbildung gibt eine grobe Orientierung bzgl. der Beurteilung bzw. Erwartung an bestimmte 
Kennzahlenwerte. Die nachfolgenden groben Anhaltswerte sind dabei branchenunabhängig zu sehen. 
 

Abb. 2: Branchenunabhängige Anhaltswerte 

Beurteilung  

Kennzahl  sehr gut Gut Mittel schlecht 
Insolvenz- 
gefährdet 

Eigenkapitalquote > 30 % > 20 % > 10 % < 10 % negativ 

Verschuldungsgrad < 3 Jahre < 5 Jahre < 12 Jahre < 30 Jahre < 30 Jahre 

Gesamtkapitalrentabilität > 15 % > 12 % > 8 % < 8 % negativ 

Cashflow-Rate > 10 % > 8 % > 5 % <  5 % negativ 
Quelle: Füser, Freiburg 2002 
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2. Qualitatives Rating 
 
Während bei den quantitativen Kriterien, für die häufig auch der Begriff der "hard facts" verwendet wird, die 
Vergangenheitsentwicklung im Vordergrund steht, dienen die qualitativem Kriterien ("soft facts") stärker der 
Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.  
 
Bei einigen Ratingsystemen wird unterschieden zwischen "harten" und "weichen" qualitativen Faktoren. Zu 
den "harten" Faktoren zählen alle Informationen, die weitgehend ohne Ermessensspielraum durch den Kun-
denbetreuer vom Kunden ermittelt werden können. Beispiele hierfür sind 
 
- das Überziehungsverhalten bei Kreditverbindlichkeiten des Kunden, 
- die Regelungen zur Unternehmensnachfolge, 
- die Dauer der Kundenbeziehung oder  
- der Einsatz von Planungssystemen. 
 
Zu den "weichen" Faktoren zählen die Informationen, die nur mit einem gewissen Ermessensspielraum durch 
den Kundenbetreuer ermittelt werden können. Welche qualitativen Kriterien i. d. R. verwendet werden, zeigt 
die Abbildung auf Seite 9. 
 
In Teil C wird auf ausgewählte Kriterien näher eingegangen und werden Hinweise auf potenzielle Verbesse-
rungspotenziale gegeben. 
 
 
3. Sonderfaktoren 
 
Bestimmte Sonderfaktoren  können sich je nach Kreditinstitut / Ratingsystem z. B. weiterhin auf das Ratin-
gergebnis auswirken. Beispiele hierfür sind u. a.: 
- Aktuelle Informationen aus denen nachhaltige Auswirkungen auf die geschäftliche Entwicklung des Unter-

nehmens zu erwarten sind. Dies können interne Informationen sein (z. B. das Verfehlen von Financial Co-
venants) oder von externen Quellen gewonnene aktuelle Erkenntnisse (z. B. Auskunfteien). 

- Latente Risiken, z. B. größere Investitions- oder Restrukturierungserfordernisse, 
- Erhebliche Abweichungen gegenüber wichtigen Planzahlen (z. B. beim Auftragseingang). 
 
Ein weiterer Sonderfaktor kann auch die Bilanzierung nach den International Financial Reporting Standards 
(IFRS) sein. Grundsätzlich darf sich allein die Wahl eines Rechnungslegungssystems nicht auf das Finanz-
analyseergebnis auswirken, denn die unternehmerische Realität - und damit einhergehend das Chance-
Risiko-Profil - bleibt durch die Umstellung der Rechnungslegung unverändert. Aus diesem Grund werden bei 
verschiedenen Kreditinstituten abweichende Effekte, die aus einer IFRS-Bilanzierung auftreten, neutralisiert.  
 
 
4. Warnsignale 
 
Das Eintreten von Warnsignalen kann zu einer massiven Abstufung des Ratingergebnisses führen. Warnsig-
nale können z. B. eine stark negative Ergebnisentwicklung oder Negativmerkmale im Rahmen der Kontofüh-
rung sein. Diese können evtl. auch ein Kriterium für den Betreuungsstatus sein (Normalbetreuung oder Inten-
sivbetreuung). Auch das Nichteinhalten wesentlicher Absprachen kann ein Warnsignal sein. 
 
Neben den allgemeinen Ratingkriterien verwenden einzelne Institute (z. B. die Commerzbank) auch bauspe-
zifische Aspekte, wie z. B.: 
 
- Ertrags-/Risikoprofil der 10 größten Aufträge, 
- Verhältnis eigenes Personal zum Einsatz an Nachunternehmern, 
- Baustellen-/Bauprojekt-Controlling, 
- Avalbedarfsplanung, 
- Vertragsmanagement. 
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Abb. 3: "Beispiele für weiche Faktoren im Rating" 
Qualitative Kriterien 

Commerz-
bank 

IKB Sparkassen-Finanzgruppe Volksbank Deutsche Bank Dresdner Bank Hypovereinsbank 

 
Markt 
 
Rahmenbe-
dingungen 
 
Wert- 
schöpfung 
 
Management 
 
Bilanzpolitik 
 

 
Management 
 
- Unternehmens-

führung 
- Informations- 
 politik 
- Controlling 
 
 
Wertschöpfung 
 
 
Unternehmensum-
feld 
 
- Standort /  
 Infrastruktur 
- Produkte /  
 Sortiment 
- Absatz- und 

Beschaffungs-
markt / Konkur-
renzsituation 

 
Markt und Produkt 
 
Produkt-/Dienstleistungsangebot 
Individuelle Marktstellung 
Wettbewerbssituation 
Branchenentwicklung 
Absatzmärkte 
Auftragslage / Kapazitätsauslastung 
Strukturelle Abhängigkeiten 
Spezifische Risiken 
 
 
Wertschöpfungskette 
 
Organisationsstruktur 
Qualitätsmanagement 
Forschung und Entwicklung 
Ablauforganisation / Prozesse 
Einkaufskonditionen und Bedingungen 
Lagerhaltung 
Produktion / Leistungserstellung 
Vertriebsmanagement 
Marketing 
 
 
Unternehmensführung 
 
Unternehmensstrategie 
Managementqualifikation 
Mitarbeitermanagement 
Nachfolgeregelung 
 
 
Planung und Steuerung 
 
Liquiditätsplanung 
Kontoführung 
Investitionsplanung 
Ertragsplanung / Kostenrechnung 
Steuerungsinstrumente 
Unterjähriges Berichtswesen 
Controllingsysteme 
Risikofrüherkennungssysteme 
Informationsverhalten / Transparenz 

 
Produkte und 
Dienstleistun-
gen 
 
Management 
 
Unternehmens-
nachfolge 
 
Kontoführung 
 
Betriebswirt-
schaftliche 
Auswertungen  
 

 
Marktstellung / Wirtschaftli-
ches Umfeld 
 
u. a. Kriterien zu 
- künftigen Marktchancen / 
 -risiken 
- Stärken / Schwächen des 

Kunden im Markt 
 
Managementqualität,  
 
u. a.  
- Qualifikation des Füh-

rungspersonals 
- Unternehmenskonzept und 

Strategie 
- Qualität des Rechnungs- 

und Planungswesens  
- Informationsverhalten 
- Risikomanagement 
- Nachfolgeregelung 
- Kontoführung 
 

 
Markt und Wettbewerb 
 
u. a. 
- Marktanteil 
- Wettbewerbsintensität 
- Preisgestaltungsmöglichkei-

ten 
- Kunden- und Lieferantenab-

hängigkeiten 
 
Management 
 
u. a. 
- Prognosequalität 
- Informationsbereitschaft 
- Qualität der Planungs- und 

Steuerungsinstrumente  
- Qualifikation des Manage-

ments 
- Regelung der Unterneh-

mensnachfolge  
 
Kontoverhalten  
 
u. a. 
- Überziehungshäufigkeit und 

–dauer 
- Beweglichkeit der Kontofüh-

rung 
 

 
Markt / Produkte / Bran-
che 
 
Management 
 
Unternehmenskonzept / 
Strategie 
 
Spezielle Risiken 
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Auszugsweise stellen einzelne Kreditinsitute, z. B. die Sparkassen- und Finanzgruppe5, Angaben zum kon-
zeptionellen Aufbaus von Ratingsystemen zur Verfügung. 
 
Vor dem Hintergrund, dass die Ratingsysteme der Kreditinstitute und Kreditversicherer verschieden sind, ist 
es wichtig, dass man sich seitens des Unternehmens entsprechend vorbereitet. Dazu können u. a. die nach-
folgenden Fragen Hilfestellung leisten: 
 
- Sind der grundsätzliche Aufbau des Ratings und die Ratingkriterien bekannt, und ist nachvollziehbar, 

wie sich das Ratingergebnis zusammensetzt? 
 
- Fußt das quantitative Rating nur auf mit Ist-Werten berechneten Kennzahlen, oder sind auch aus der 

Planung ermittelte Kennzahlen Bestandteil des Rating? 
 
- Ist bekannt, mit welcher Gewichtung die quantitativen und qualitativen Kriterien in das Rating einfließen? 
 
- Besteht bei dem Ratingsystem eine Abhängigkeit zwischen dem quantitativen und qualitativen Ratinger-

gebnis? Bei einigen Instituten werden die qualitativen Kriterien umso geringer gewichtet, je schlechter 
die quantitativen Kriterien sind. 

 
- Ist ein Branchenrating integrativer Bestandteil des Rating? 
 
- Welche Ratingklassen (volkswirtschaftliche Sektoren / Branchen) liegen vor, und in welche Ratingklasse 

wurde das Unternehmen eingeordnet? 
 
- Kann die Zuordnung evtl. positiv beeinflusst werden? Das Leistungsspektrum von Bauunternehmen 

umfasst häufig auch der klassischen Bauerstellung vor- und nach gelagerte Dienstleistungen. Planungs-
leistungen, Wartungsverträgen oder das Betreiben von Immobilien rechtfertigen evtl. eine Zuordnung 
zum Dienstleistungssektor. Da die Bauwirtschaft in den Ratinsystemen, die ein Branchenrating beinhal-
ten, mit einem Malus versehen ist, kann diese Zuordnung durchaus von Bedeutung sein.  

 
- Sind die Branchenauswertungen der Kreditinstitute (z. B. der "VR-Info Branchen spezial" der Volksban-

ken Raiffeisenbanken oder der Sparkassen6) bekannt? 
 
- Hebt sich das eigene Unternehmen positiv von dem Branchenrating ab? 
 
- Welche Kennzahlen und welche qualitativen Kriterien sind bedeutsam? 
 
- Wie werden die Kennzahlen definiert und ermittelt? 
 
- Wie errechnet die Bank die aktivische analytische Bilanzsumme bzw. das bilanzanalytische Eigenkapi-

tal? 
 
- Verwendet das Kreditinstitut zusätzlich zu den "klassischen" Kennzahlen auch noch bauspezifische 

Kennzahlen? 
 
- Welche Kriterien sind bei den quantitativen und qualitativen Kriterien sogenannte "Schlüsselgrößen"? 
 Bei den finanziellen Verhältnissen sind es oft die Eigenmittel. Für andere Institute kann es z. B. der Zins-

deckungsgrad oder der Dynamische Verschuldungsgrad sein. Bei den qualitativen Kriterien zählt bspw. 
bei der Deutschen Bank die Unternehmensstrategie zu den Schlüsselgrößen. 

 
- Was wird als Warnsignal angesehen (z. B. EK-Quote < 10 %, Rückstand bei Zins-/Tilgungsleistungen)? 
 
- Welche KO-Kriterien liegen vor (z. B. permanente Überziehung der Kreditlinie)? 
 
- Wie sind die Prozessabläufe beim Kreditinstitut?  
 
- Sind das Rating und die Bilanzanalyse organisatorisch und personell getrennt? 
 
- Erfolgt eine strikte Trennung zwischen Markt und Marktfolge oder besteht die Möglichkeit, dass der Ana-

lyst beim Ratinggespräch mit dabei ist? 
 
- Fließt evtl. der Bonitätsindex der Creditreform in das Rating mit ein? Wenn ja, sollte geprüft werden, ob 

die Daten und die Bewertung aktuell sind, um evtl. auf die Bewertung einwirken zu können. 
 

                                                
5 https://sicherheit.lzo.com/firmenkunden/kredite_finanzierung/basel2rating/vortrag_basel.pdf? 
 IFLBSERVERID=IF@@082@@IF&PHPSESSID=221658be7aa87c1e70c6d869fbb802a9 
6  http://www.bvr.de/public.nsf/index.html?ReadForm&main=7&sub=30 
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- Wird seitens des Kreditinstituts die Ratingnote mitgeteilt und schriftlich bestätigt? 
 Nach den Ergebnissen der KfW-Umfrage haben 20 % der Unternehmen die Ratingnote trotz Nachfra-

gens nicht mitgeteilt bekommen. 
 
- Wird nur die Gesamtnote kommuniziert oder erhält man detaillierte Informationen über die Teilnoten? 
 
- Werden auch die Wirkungen möglicher Verbesserungsmaßnahmen auf das Rating quantifiziert? 
 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Eine offene Kommunikation zum Thema Rating liegt im Interesse der Kreditinstitute.  
 
Die Kreditinstitute, die im Rahmen der "Initiative Finanzstandort Deutschland - IFD" zusammenarbeiten, 
haben sich daher freiwillig verpflichtet, ihren Firmenkunden Auskunft über deren Rating zu geben. 
 
Auf diese Selbstverpflichtung sollten Sie hinweisen, sofern Ihnen von Ihrem Institut die entsprechenden In-
formationen verwehrt werden sollten und das Institut an dieser initiative beteiligt ist. Nachfolgend ist aufgelis-
tet, welche Institute an der "Initiative Finanzstandort Deutschland" beteiligt sind. 
 
 

Abb. 4: Mitglieder der IFD-Arbeitsgruppe 
Ausbau Mittelstandsfinanzierung: 

 
Allianz/Dresdner Bank AG 
Bundesverband deutscher Banken e.V. 
Bayerische Landesbank 
Bundesministerium der Finanzen 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) 
Commerzbank AG 
DekaBank 
Deutsche Bank AG 
Deutsche Börse AG 
Deutsche Bundesbank 
DZ BANK AG 
Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. GDV 
HVB Group 
KfW Bankengruppe 
Morgan Stanley Bank AG 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG 
Deutsche Postbank AG 
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II. Aufbereitung der Bilanz und GuV aus bilanzanaly tischer Sicht  
 
Der veröffentlichte Jahresabschluss entspricht in der Regel nicht den Erfordernissen der Bilanzanalyse. Da-
her werden die Daten des Jahresabschlusses für die Bilanzanalyse und zur Ermittlung der Kennzahlen in 
einer Strukturbilanz aufbereitet.7 
 
Diese Aufbereitung kann sich von Kreditinstitut zu Kreditinstitut unterscheiden, so dass es in der Praxis nicht 
selten ist, dass man, sofern man von mehreren Instituten geratet wird, unterschiedliche Kennzahlenwerte 
erhält, die in der Regel von den eventuell selbst ermittelten Kennzahlen abweichen. 
 
Unterschiede bestehen beispielsweise in der Frage, was als bilanzielles Eigenkapital qualifiziert wird bzw. als 
wirtschaftliches Eigenkapital angesehen wird. 
 
Hinweis: 
Sofern Ihnen die Informationen nicht bereits vorliegen, empfiehlt es sich, nachzufragen, wie die bilanzanalyti-
sche Aufbereitung bei der Bank erfolgt. 
 
Nachfolgend werden einige Beispiele dargestellt, nach welchen Grundprinzipien eine Aufbereitung des Da-
tenmaterials erfolgt, und welche Korrekturen in der Praxis häufig durchgeführt werden: 
 
 
1. Grundprinzipien der Aufbereitung des Datenmaterials 
 
- Die Aktivseite der Bilanz wird um Sachverhalte bereinigt, die in Krisensituationen keine verwertbaren Akti-

va darstellen.  
- Die Passivseite wird um Sachverhalte ergänzt, die in Krisensituationen Belastungen darstellen. 
- Die Eigenmittel werden um Sachverhalte ergänzt, die in Krisensituationen eigenmittelähnlichen Charakter 

erhalten.  
- Das operative Ergebnis wird i. d. R. um neutrale Bestandteile bereinigt. 
- Sammelpositionen aus der Bilanz und GuV (z. B. sonstige betriebliche Erträge) werden in ihre unter-

schiedlichen Bestandteile zerlegt und in der Analyse mit gleichartigen Posten zusammengefasst. 
- Aufgliederungen erfolgen im wesentlichen auf Basis des Anhangs, ergänzender Bilanzerläuterungen oder 

des vorliegenden Prüfungsberichtes. 
 
2. Grundprinzip der GuV-Aufbereitung 
 
- Woraus resultiert der nachhaltige und regelmäßige Erfolg bzw. Cashflow, um Zinsen und Tilgung zu be-

dienen? 
 
3. Grundprinzip der Bilanz-Aufbereitung 
 
- Wie hoch ist das Eigenkapital bei Anwendung gleicher Ansatz-/Bewertungskriterien für alle Unternehmen? 
- Wie hoch ist das unter Risikogesichtspunkten berechnete nachhaltige Eigenkapital, um als Risikopolster 

für mögliche Verluste zur Verfügung zu stehen? 
 
4. Beispiele für Korrekturen, die seitens einiger Kreditinstitute durchgeführt werden 
 
 �  Bilanzsummenkorrektur, z. B.  
 - ausstehende Einlagen, Forderungen an Gesellschafter, Aufwendungen für Ingangsetzung/-haltung 

und Erweiterung des Geschäftsbetriebs, 
  - ggf. Rückrechnung von mit Vorräten saldierten "erhaltenen Anzahlungen", 
 - ggf. Berücksichtigung von "Angaben unter dem Bilanzstrich", wie z. B. Leasingverbindlichkeiten. 
 
 �  Eigenkapital- /Eigenmittelberechnung, z. B. 
  - Abzug des Geschäfts- und Firmenwertes. 
  - Abzug von Bilanzierungshilfen wie z. B. Aktivierung von Aufwendungen zur Ingangsetzung. 

                                                
7 Vgl. Küting, K., Weber, C., Stuttgart 2006 
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 - Eventuelle Hinzurechnung von Mezzanine-Produkten (Voraussetzungen sind hier im wesentlichen 
Nachrangigkeit in der Insolvenz, Langfristige Überlassung, Teilnahme am Verlust). 

 - Eventuelle Hinzurechnung von Gesellschafterdarlehen  
  (sofern bestimmte Kriterien wie z. B. Nachrangigkeit und Langfristigkeit gewährleistet sind). 
 - Reduzierung der Bilanzsumme bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote, um die 
  - Grundstücke und Bauten,  
  - Auswirkungen einer Sale-and-lease-back-Politik 
  zu eliminieren.  
 - Hinzurechnung von 50 % des Sonderpostens mit Rücklageanteil. 
 - Eventuelle Zurechnung von Gewinnen bei der GmbH & Co. KG zum wirtschaftlichen oder zum bilan-

ziellen Eigenkapital, sofern eine Gewinnthesaurierungs-/Kapitalüberlassungserklärung gegeben wird. 
 
Abb. 5 auf Seite 14 zeigt, wie sich das haftende und wirtschaftliche Eigenkapital nach dem maschinellen 
Bilanzanalyseverfahren EBIL zusammensetzt, das bei der Sparkassen-Finanzgruppe zur Bilanzanalyse ein-
gesetzt wird und zugleich das Rating der Sparkassen-Finanzgruppe als Datenbasis unterstützt. 
 
Ein weiteres Beispiel zur Ermittlung der Eigenmittel (wirtschaftliches EK) zeigt folgendes Berechnungssche-
ma aus der Praxis: 
 
 Gezeichnetes Kapital 
 +  Kapitalrücklagen 
 +  Gewinnrücklagen 
 +/– Ergebnisvortrag 
 +/–  Jahresergebnis  
 +  50 % SoPo mit Rücklageanteil 
 +  langfristige Gesellschafterdarlehen 
 – ausstehende Einlagen 
 – Forderungen gegen Gesellschafter 
 –  aktivisch ausgewiesene Gesellschafterverrechnungskonten 
 –  Gewinnausschüttungen  
          
 
 =  Eigenmittel 
 
Die Deutsche Bundesbank verwendet im Rahmen der Bonitätsanalyse neben der Eigenkapital-Quote des 
weiteren die Eigenmittelquote, die zusätzlich langfristige Darlehen der Gesellschafter beinhaltet. 
 
5. Weitere Besonderheiten bei der Aufbereitung 
 
 - das Herausrechnen Erhaltener Anzahlungen aus der Bilanzsumme und aus dem Fremdkapital, um 

Unternehmen vergleichbarer zu machen, die das Ausweiswahlrecht für erhaltene Anzahlungen unter-
schiedlich genutzt haben. 

 
 - der Abzug immaterieller Vermögensgegenstände von der Bilanzsumme und damit z. B. Umgehung des 

Aktivierungsverbots nach § 248 Abs. 2 HGB sowie Neutralisation der Wahlmöglichkeiten bei der Bilan-
zierung des Geschäfts- oder Firmenwertes. 

 
 - der Abzug von Grundstücken und Bauten im Nenner der Eigenkapitalquote, um die Auswirkungen 

einer Sale-and-lease-back-Politik zu eliminieren. 
 
 Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Bilanzanalyse ist die Frage, wie betriebliche Nebenerträge behandelt 

werden. Die nachfolgenden Beispiele zeigen, welche betrieblichen Nebenerträge in der Analysepraxis i. d. 
R. dem periodenfremden bzw. dem außerordentlichen Ergebnis zugeordnet werden. 

 
 �  Zuordnung von betrieblichen Nebenerträgen (lt. Jahresabschluss) zum Periodenfremden Ergebnis: 
  - Eingänge aus im Vorjahren ausgebuchten Forderungen 
  - Erträge aus Anlageabgängen 
  - Vergütungen und Erstattungen für frühere Jahre 
  - Erträge aus Zuschüssen, Zulagen u. a. 
  - Buchverluste aus Anlageabgang 
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 �  Zuordnung von betrieblichen Nebenerträgen (lt. Jahresabschluss) zum Außerordentlichen Ergebnis: 
  - erfolgt unternehmensindividuell. 
  - Kriterien sind Erträge, die für die operative Geschäftstätigkeit nicht typisch sind und den Charakter 

der Einmaligkeit haben (z. B. Versicherungserstattungen bei einem Brandschaden; außerordentli-
che Rückstellungsauflösungen). 

 
Handlungsempfehlung: 
 
Die Zuordnung erfolgt nach den internen Richtlinien der Kreditinstitute, die je nach Institut unterschiedlich 
sein können. Erkundigen Sie sich, welche Erträge bei Ihrem/Ihren Kreditinstitut(en) dem periodenfremden 
Ergebnis zugeordnet werden. 
 
Eine nicht sachgerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen speziell bei Bauunternehmen erfolgt 
von einigen Instituten beispielsweise bei dem Ausweis von ARGE-Ergebnissen, den Erträgen aus der Auflö-
sung von Gewährleistungsrückstellungen oder bei Versicherungserstattungen. Durch eine entsprechende 
Kommunikation und Darstellung der Sachverhalte ist es häufig möglich, hierauf positiv einzuwirken. 
 
 

Abb. 5: Analysestruktur des bilanzanalytischen Eige nkapitals beim EBIL-Verfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelle: Riebell, C.: Die Praxis der Bilanzauswertung. Stuttgart 2006, S. 280. 
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III: Bedeutung von Kennzahlen aus bilanzanalytische r Sicht 
 
 
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Kreditinstitut ist es wichtig, die Sichtweise des Kreditanalys-
ten zu verstehen. Bestimmte Kennzahlen nehmen im Rahmen der Bilanzanalyse eine dominierende Rolle 
ein, da Rückschlüsse auf die Unternehmenssituation gezogen werden. Nachfolgend werden einige Beispiele 
dargestellt. 
 
1. Eigenkapitalquote 
 
Auch aufgrund von Erkenntnissen aus der Insolvenzforschung wird der Eigenkapitalquote eine hohe Bedeu-
tung beigemessen. Nach den Ergebnissen einer Studie der Deutschen Bundesbank, die die Insolvenzgründe 
von 2651 Unternehmen untersuchte, die in der Zeit zwischen 1985 und 1990 scheiterten, lag die Eigenkapi-
talquote im letzten Jahresabschluss unter zehn Prozent. 
 
2. Cashflow 
 
Der Cashflow spielt im Zusammenhang mit der Kapitaldienstfähigkeit eine wichtige Rolle. 
Die Bank erwartet die vertragsgemäße Bedienung der Zins- und Tilgungsverpflichtungen für die ausgegebe-
nen Kredite. Der Kapitaldienst wird aber nicht aus dem laut GuV erwirtschafteten Ertrag erbracht, sondern 
aus den tatsächlich dem Unternehmen zugeflossenen liquiden Mitteln. 
 
Eine wichtige Kennzahl hinsichtlich der Kapitaldienstfähigkeit eines Unternehmens ist in diesem Zusammen-
hang die Cashflow-Zinsdeckung. Diese Kennzahl stellt den Cashflow dem Zinsaufwand gegenüber. Der 
Cashflow sollte mindestens so groß sein, dass der Zinsaufwand erwirtschaftet werden kann. Langfristig sollte 
allerdings sowohl Zinsaufwand als auch Tilgung gedeckt sein. 
 
Die Zielgröße beim Cashflow liegt beispielsweise bei 5 bis 10 %. Bei fehlendem Cashflow unterstellt das 
Kreditinstitut Risiken in der Kapitaldienstfähigkeit und Liquiditätsprobleme. 
 
Der Cashflow wird desweiteren oft als Frühwarnindikator für eine krisenhafte Entwicklung der Ertragskraft 
angesehen, weil diese zu Beginn einer Krise meistens früher und/oder stärker zurückgeht als der Jahres-
überschuss. Die Gründe liegen darin, dass zu Beginn einer krisenhaften Entwicklung die Tendenz erkennbar 
ist, das Jahresergebnis durch Bilanzpolitik schön zu rechnen. Diese bilanzpolitischen Maßnahmen verbes-
sern zwar das ausgewiesene Jahresergebnis, nicht aber den Cashflow. Desweiteren nehmen bei einem Kon-
junkturrückgang oft die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu, weil Außenstände schleppender 
beglichen werden. Diese Entwicklung ist zwar erfolgsneutral, verschlechtert aber den Cashflow. 
 
Nach Ergebnissen der Insolvenzforschung betrug die Cashflow-Marge in 71 % der Insolvenzfälle unter zwei 
Prozent. 
 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Aufgrund der großen Bedeutung des Cashflow kann es zielführend sein (sofern nicht bereits eine gesetzliche  
Verpflichtung diesbezüglich besteht), freiwillig eine Kapitalflussrechnung zu erstellen. 
 
 
3. EBIT-Kennzahlen 
 
Der EBIT ist eine international gebräuchliche Messgröße für die operative Ertragskraft eines Unternehmens 
und wird in der Erfolgsstruktur-Analyse zur Ermittlung des ordentlichen Betriebsergebnisses herangezogen. 
Auch hier liegt eine allgemein anerkannte genaue Inhaltsdefinition nicht vor, so dass seitens des Unterneh-
mens beim Kreditinstitut erfragt werden sollte, wie die Kennzahl ermittelt wird. 
 
Zinserträge aus Erhaltenen Anzahlungen sind in der Bauwirtschaft vom Charakter her dem operativen Ge-
schäft zuzuordnen. In der Kreditanalysepraxis erfolgt eine solche Zuordnung i. d. R. aber nicht. Vor diesem 
Hintergrund ist der EBIT geeigneter, den Ertrag aus dem operativem Geschäft darzustellen. 
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Der EBITDA ist für die Bank eine wichtige Kennziffer, weil die Abschreibungen einerseits aus bilanzpoliti-
schen Gründen überhöht sein können und andererseits zu keinen Mittelabflüssen führen. 
 
 
4. Working Capital (WC) 
 Ermittlung: Umlaufvermögen (soweit innerhalb eines Jahres liquidierbar) abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten 
 
Das WC beinhaltet den längerfristig finanzierten Teil des Umlaufvermögens und ist eine absolute Kennzahl 
zur Beurteilung der Liquidität. Bei WC handelt es sich um gebundenes Kapital, das verzinst werden muss. Je 
höher das WC, desto größer ist der Anteil des Umlaufvermögens, der durch das längerfristige Kapital finan-
ziert wird. 
 
Ein negatives WC weist auf die Nichteinhaltung der goldenen Bilanzregel hin (fehlende Deckung des Anlage-
vermögens und des langfristigen Umlaufvermögens durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapi-
tal). 
 
Auch das WC ist ein Indikator für sich anbahnende Krisensituationen: Nach empirischen Untersuchungen aus 
der Insolvenzforschung verschlechtert sich etwa drei Jahre vor einer Liquiditätskrise die Kennziffer 
WC/Bilanzsumme deutlich. 
 
 
5. Dynamischer Verschuldungsgrad: 
 Ermittlung: Verhältnis Fremdkapital zu Cashflow 
 
In der Praxis wird als "Messlatte" zur Erlangung der Deckungsstockfähigkeit häufig ein dynamischer Ver-
schuldungsgrad von max. 3,5 angegeben (u. a. Empfehlung der Bundesanstalt für Versicherungsaufsicht; 
vgl. Erichsen, J.). 
 
Werte von größer 8 Jahren werden i. d. R. als kritisch angesehen. Aufgrund der i. d. R. üblichen Vorfinanzie-
rung der Bauleistung ist auch der Wert von 8 Jahren In der Bauwirtschaft häufig deutlich überschritten. 
 
 
IV. Eingeschränkte Aussagekraft von Kennzahlen  
 
Bei einigen Instituten werden wichtige Kennzahlen, die in die Bonitätsanalyse und das Rating einfließen auf 
Basis des Umsatzes ermittelt. Beispiele hierfür sind: 
 
- Personalaufwand zum Umsatz  
- Umsatzbezogene Zinsdeckung (Unternehmensergebnis zu Zinsaufwendungen) 
- Umsatzwachstum 
- CF-Marge (CF/Umsatz) 
- Kurzfristige Verschuldung (Kurzfristige Verbindlichkeiten abzüglich Erhaltener Anzahlungen auf Bestellun-

gen und kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen) zu Umsatzerlösen 
 
Die Umsätze in Bauunternehmen sind in einer Abrechnungsperiode aber häufig diskontinuierlich. Verbunden 
mit der Saisonalität der Bautätigkeit und i. d. R. verstärkten Abrechnungen zum Jahresende sind Quartals-
umsätze für Banker daher häufig schwer interpretierbar. 
 
Einige Institute ziehen - eventuell auch vergleichsweise - die Gesamtleistung aus der GuV heran. Für die 
Bauwirtschaft aussagekräftiger ist aber die Bauleistung, die wiederum dem Analysten grundsätzlich nicht aus 
den Angaben des Geschäftsberichtes zur Verfügung steht. Teilweise fällt Bankanalysten die Berücksichti-
gung der Bauleistung schwer, da es keine aus dem Jahresabschluss ermittelbare Größe ist und die Leis-
tungsabnahme und der Liquiditätszufluss nicht sicher sind. 
 
Um zu erreichen, dass der Bankanalyst die Bauleistung heranzieht, ist es wichtig, die Qualität des Projekt-
controllings aufzuzeigen. Des Weiteren empfiehlt sich die Beschreibung der noch nicht abgerechneten Pro-
jekte sowie Erläuterungen zur Bonität der Auftraggeber. 
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1. Die Lagerkennzahl:  
  Ermittlung: Vorräte multipliziert mit 100, dividiert durch die Gesamtleistung 
 
Je geringer diese Kennzahl ausfällt, desto positiver ist grundsätzlich der Beitrag für das Rating-Resultat. Die 
grundsätzliche Interpretation seitens des Analysten ist, dass eine hohe Lagerbindung einen entsprechenden 
Finanzierungsbedarf erfordert und auf Lagerrisiken oder auf Rationalisierungspotenziale hinweist. Ein Anstieg 
der Vorräte wird daher häufig als Warnsignal interpretiert. 
 
Diese Interpretation, die auf Unternehmen mit Serienfertigung zutrifft, kann so aber nicht auf die Bauwirt-
schaft übertragen werden. 
 
Zum einen liegt i. d. R. aufgrund der auftragsbezogenen Produktion kein Lagerrisiko vor. Gegenüber anderen 
Branchen ist bei der klassischen Auftragsfertigung mit dem "Produktionsbeginn" der Absatz bereits gesichert. 
Des Weiteren stehen dem erforderlichen Finanzierungsbedarf Abschlagszahlungen und eventuell vereinbarte 
Vorauszahlungen gegenüber. 
 
2. Working Capital 
 
Das Working Capital wird als ein Indikator für sich anbahnende Krisensituationen herangezogen, vor allem, 
wenn es stärker als das Umsatzwachstum ansteigt. 
 
Basierend auf Erkenntnissen der empirischen Insolvenzforschung verschlechtert sich etwa 3 Jahre vor einer 
Liquiditätskrise die Kennziffer Working Capital zu Bilanzsumme deutlich. Dieses Frühwarnsignal zieht bei-
spielsweise auch die Creditreform als Maßstab für die Krisenanfälligkeit eines Unternehmens heran. 
Dieser Zusammenhang ist in der Bauwirtschaft aufgrund des Ausweises der unfertigen Bauleistungen unter 
den Vorräten nicht gegeben. 
 
3. Kreditorenlaufzeit 
 
Die Kreditorenlaufzeit wird in der "Standardform" ermittelt, indem die Warenverbindlichkeiten dem Material-
aufwand gegenübergestellt werden. In der Bauwirtschaft ist darauf zu achten, dass hier auch der Nachunter-
nehmeraufwand enthalten ist. Beispielfälle aus der Praxis haben gezeigt, dass diese Vorgehensweise nicht 
immer vorausgesetzt werden kann. 
 
4. Kennzahlen zum Material- und Personalaufwand 
 
Die Intensität des Nachunternehmer-Einsatzes beeinflusst stark die Material- und Personalaufwandsquote. 
Rückschlüsse auf die Produktivität sind hieraus nur eingeschränkt möglich. Auch über die Teilnahme an Ar-
beitsgemeinschaften kann es zu einer Einschränkung der Aussagekraft kommen. 
 
5. Weitere mögliche Fehlinterpretationen von Kennzahlen in der Baubranche 
 
- Der Anstieg der "Vorräte“ (incl. unfertiger Bauten) wird i. d. R. als Warnsignal angesehen. 
 Während in anderen Branchen der Anstieg der Vorräte eventuell ein Indiz für Absatzschwierigkeiten sein 

kann, besteht ein solches Risiko aufgrund der für die Bauwirtschaft üblichen Auftragsfertigung nicht. Des 
Weiteren wurden seitens des Auftraggebers für diese erbrachten Leistungen bereits entsprechende Ab-
schlagszahlungen geleistet. 

- Rentabilitätsrückgänge in Jahren steigender Bauleistungen (mit steigendem Anteil unfertiger Erzeugnisse) 
werden nicht als "logische" Konsequenz aufgrund des Vorsichtsprinzips nach HGB erkannt. 

 
Hinsichtlich weiterer Besonderheiten der Bauwirtschaft, die sich auf die Aussagekraft ratingrelevanter Kenn-
zahlen auswirken, wird auf frühere Ausarbeitungen des BWI-Bau verwiesen, die als Arbeitshilfen auf der 
Homepage des BWI-Bau zum Download zur Verfügung stehen. 
 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Nutzen Sie im eigenen Bankenreporting bauspezifische Kennzahlen (siehe nachfolgenden Punkt) und erläu-
tern die Entwicklung gegenüber der Bank. 
Versuchen Sie, eventuelle Fehlinterpretationen seitens der Bank aufzuzeigen und zu erklären. 
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V. Bauspezifische Kennzahlen 
 
 
Aufgrund der Besonderheiten der Bauwirtschaft stellen die nachfolgenden Kennzahlen wichtige Informatio-
nen zur Verfügung: 
 
1. Vorhaltung unfertiger Bauten 
 

Unfertige Bauten * 100 

Erh. Vorauszahlungen + Abschlagszahlungen 

 
 oder Kehrwert: Anzahlungsquote = 
 

Unfertige Bauleistungen 

Vorauszahlungen + Abschlagszahlungen 

 
2. Haftungsrisiko 

 

 (Haftungsverhältnisse / Bauleistung) * 100 in % 

 
 Es wird das außerbilanzielle Haftungsrisiko an der Gesamtleistung gemessen. 
 In Bauunternehmen erreichen Haftungsrisiken teilweise einen beträchtlichen Umfang durch Bürgschaf-

ten für Nachunternehmer, ARGEN oder bei Projektgesellschaften (vgl. Riebell, 2006). 
. 
3. Auftragsbestand bzw. Auftragsbestand des Planjahres in % der Planleistung des Folgejahres und Auf-

tragsreichweite 
 
4. Modifizierter Jahresüberschuss 
 
  Jahresergebnis  
 + außerordentliche Aufwendungen 
 - außerordentliche Erträge  
 +/- Veränderungen der Bilanzreserve unfertiger Bauten  
 
5. Avalkreditspielraum  
 
 Avalkreditspielraum / durchschnittliche Jahresbauleistung 
 
 Der Avalkreditspielraum bringt den Handlungsspielraum des Unternehmens zum Ausdruck  
 (Bieteravale, Vorauszahlungsbürgschaft, Vertragserfüllungs-Bürgschaft) 
 
6. Projektkennzahlen ausgewählter Baumaßnahmen 
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TEIL B: BILANZ- UND GUV-STRUKTUR 
 
 
I. Bauspezifische Besonderheiten 
 
Bei den folgenden bauspezifischen Sachverhalten ist der Bauunternehmer gefordert, durch Zusatzinfor-
mationen dem Banker Informationen zur Verfügung zu stelle, die eine sachgerechte Darstellung im Rah-
men des Ratings ermöglicht. 
 
Ohne diese Zusatzinformationen erfolgt seitens der Kreditinstitute häufig eine Interpretation und bilanz-
analytische Zuordnung, die den Branchenbesonderheiten nicht gerecht wird und z. T. auch zu einer ne-
gativen Auswirkung im Rating führt. Diese bilanzanalytische Zuordnung erfolgt gemäß den hausinternen 
Richtlinien und stellt damit i. d. R. zunächst die "Standardbehandlung" dar. 
 
Aufgrund einer zusätzlichen Erläuterung seitens des Bauunternehmers kann aber unter Umständen dar-
auf eingewirkt werden, dass der Sachverhalt bilanzanalytisch so dargestellt wird, dass es den Besonder-
heiten der Branche sachgerecht dargestellt ist. 
 
Beispiele hierfür sind: 
 
1. Unfertige Bauleistungen  
2. Erhaltene Abschlagszahlungen 
3. Versicherungserstattungen 
4. Bau-Arbeitsgemeinschaften 
 
 
Zu 1: Unfertige Bauleistungen  
 
Ein starker Anstieg der fertigen und unfertigen Bauleistungen kann beim nicht baukundigen Analysten als 
mögliches Absatzproblem und als Überkapazität fehlinterpretiert werden. 
 
Analysten ohne detaillierte Kenntnisse der Bauwirtschaft ist oft nicht bewusst, dass ein Bestandsabbau 
mit der Realisierung von Reserven verbunden ist und beim Bestandsaufbau i. d. R. Reserven gelegt wer-
den. Eine Bestandserhöhung ist in anderen Branchen mit einem Lageraufbau verbunden, der zu einer 
Kapitalbindung führt und mit Absatzrisiken verbunden ist. 
 
Unter dem Aspekt der Cashflow-Analyse ist ein überproportionaler Anstieg des Lagerbestands (Working-
Capital-Veränderungen) im Verhältnis zur Umsatzentwicklung als kritisch anzusehen. Die Interpretation 
eines anwachsenden "Lagerbestandes" ohne branchenspezifische Betrachtung führt zu Fehlinterpretati-
onen, indem dieser als Indikator für organisatorische Probleme oder einen nachlassenden Bedarf der 
Kunden gedeutet wird. 
 
In der Baubranche besteht aber aufgrund der Auftragsfertigung i. d. R. kein Absatzrisiko, und der Be-
standserhöhung stehen bereits geleistete Zahlungen gegenüber (vgl. hierzu auch Punkt B. I. 2.). 
 
Aufgrund der hohen Bewertungsspielräume bei den unfertigen Bauleistungen und der Thematik der stil-
len Reserven kann es aufgrund des oben Gesagten zielführend sein, 
 
- Auffälligkeiten in der Entwicklung von unfertigen Baustellen und empfangenen Abschlagszahlungen 

in prägnanter und plausibler Form unaufgefordert zu erläutern und  
- stille Reserven in den Vorräten durch Offenlegung der Differenz zwischen Bilanzausweis zu Herstel-

lungskosten und Verkaufspreis darzustellen. 
 
Besonders wichtig in der Kommunikation mit dem Banker ist bei der Bewertung der unfertigen Bauleis-
tungen auch der Unterschied zwischen Bilanzansatz und Leistung. Anhand eines Bewertungstableaus, 
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wie es in vielen Unternehmen intern verwendet wird, sollte dies entsprechend dargestellt und erläutert 
werden.8 
 
Folgende Fragen sind bspw. i. d. R. Bestandteil des Rating: 
 
�  Gab es in den letzten sechs Monaten bzw. seit dem letzten Jahresabschluss erhebliche Veränderun-

gen im Bestand der unfertigen Leistungen?  
·  Welche Bewertungsmethodik liegt dem Bilanzansatz zugrunde? 
 - Einbezug von Material- und Fertigungsgemeinkosten? 
 - Einbezug von zusätzlichen Verwaltungsgemeinkosten? 
 - Erfolgte eine Änderung der Bewertungsmethodik? 
 
 
Zu 2: Erhaltene Abschlagszahlungen 
 
Hinsichtlich der Bezahlung von Bauleistungen ist zwischen Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 
zu differenzieren. Nähere Regelungen dazu findet man in der Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen (VOB/B §§ 14 und 16). 
 
Vorauszahlungen sind Zahlungen für noch nicht erbrachte Leistungen. Zur Absicherung dieser Voraus-
zahlung verlangt der Auftraggeber - sofern durchsetzbar - i. d. R. eine Vorauszahlungsbürgschaft und 
einen Nachlass beim Angebotspreis. Sie stellen in der Bauwirtschaft eher den Ausnahmefall dar, so dass 
im Regelfall eine Vorfinanzierung der Bauleistung durch den Bauunternehmer erfolgt. 
 
Unter Abschlagszahlungen sind demgegenüber „Zahlungen bis zur Höhe des Wertes der jeweils nach-
gewiesenen vertragsgemäßen, aber noch nicht abgerechneten Leistungen zu verstehen“9. Sie stellen 
also eine Vergütung für eine bereits erbrachte Bauleistung dar. Für ein Bauunternehmen ist es daher zur 
Liquiditätssicherung von zentraler Bedeutung, zeitnah mit der Leistungserstellung Abschlagszahlungen 
zu vereinbaren. 
 
Auch wenn Abschlagszahlungen nicht als Abnahme von Teilen der Leistung gelten (vgl. § 16, Nr. 1 Abs. 
4 VOB/B), so besteht aber bereits ein Rechtsanspruch auf Zahlung des in Rechnung gestellten Betrages, 
der unabhängig davon besteht, ob das Bauwerk komplett fertig gestellt wird. 
 
Das Handelsrecht kennt gegenüber der VOB nur den Begriff der Anzahlungen. Gemäß § 268 Abs. 5 Satz 
2 HGB besteht hinsichtlich des bilanziellen Ausweises von Anzahlungen folgendes Wahlrecht: 
 

Variante 1: Variante 2: 

Offene Absetzung von den unfertigen Bauleistun-
gen auf der Aktivseite der Bilanz 

 

Ausweis auf der Passivseite der Bilanz als Ver-
bindlichkeit unter der Position 

"Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen" 
 
Die beiden vorgenannten Bilanzierungsmethoden sind gemäß Wortlaut des HGB gleichrangig.  
 
Die 1. Variante wird von allen großen deutschen Baukonzernen sowie von einer Vielzahl mittelständi-
scher Bauunternehmen angewendet. Dies ist in den Geschäftsberichten, die nach HGB-Grundsätzen 
aufgestellt wurden, dokumentiert. Insofern kann die aktivische Absetzung als Bilanzierungsnorm in der 
Baubranche angesehen werden. Nach Einschätzung des BWI-Bau wird sie von ca. 90 % der großen 
mittelständischen Bauunternehmen praktiziert und seitens der Wirtschaftsprüfer testiert. Dieses Verfah-
ren wird nach einer aktuellen Umfrage des BWI-Bau von der Mehrzahl der Kreditinstitute und Kreditversi-
cherer in ihren Ratingsystemen abgebildet. 
 
Demgegenüber wenden einige Kreditinstitute im Rahmen ihrer statistischen Auswertungen bei der Bi-
lanzanalyse die 2. Variante an. Der bilanzielle Ausweis der Abschlagszahlungen - als Gegenleistung für 

                                                
8 Siehe hierzu auch die Ausführungen unter C, Punkt III-1. 
9  Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V.; Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. (Hrsg.): Die Baubilanz 

nach neuem Recht. Darmstadt 1987, S. 99. 
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eine bereits erbrachte Leistung - als Verbindlichkeiten auf der Passivseite führt aber zu einer Verlänge-
rung der Bilanzsumme und damit zu einer erheblich geringeren Eigenkapitalquote gegenüber der Saldie-
rung mit den unfertigen Bauleistungen. Da die Eigenkapitalquote in den Ratingsystemen der Banken im 
Rahmen der quantitativen Bewertungsmaßstäbe ein wesentliches Kriterium darstellt, kann sich dadurch 
das Ratingergebnis des Bauunternehmens wesentlich verschlechtern, wie folgendes Beispiel verdeut-
licht: 
 
Unternehmensdaten: Bilanzsumme (ohne unfertige Baustellen) 20,0 Mio. € 
    Bauleistung:   50,0 Mio. € 
    Eigenkapital:   4,5 Mio. € 
    Unfertige Baustellen:  17,5 Mio. € 
    darauf erhaltene Abschlagszahlungen: 15,0 Mio. € 
 
    Formel zur Ermittlung der Eigenkapitalquote: 
    Eigenkapital / Bilanzsumme * 100 
 
Bilanzsumme: 
 
a) Eigenkapitalquote bei aktivischer Absetzung der erhaltenen Abschlagszahlungen 
 
 EK-Quote  =  4,5 Mio. €  /  22,5 Mio. €   *  100  =  20 % 
 
b) Eigenkapitalquote bei Ausweis der Abschlagszahlungen als Verbindlichkeit 
 
 Werden die Abschlagszahlungen in Höhe von 15 Mio. nicht von der Position "Unfertige Bauten" ab-

gezogen, sondern als Verbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, erhöht sich die Bi-
lanzsumme um diese 15 Mio. € von 35 Mio. € auf 50 Mio. €. 

 
 EK-Quote:  =  4,5 Mio. €  /  37,5 Mio. €   *  100  =  12 % 
 
Durch den bei Banken üblichen bilanziellen Ausweis der Abschlagszahlungen auf der Passivseite der 
Bilanz, verschlechtert sich die Eigenkapitalquote in dem oben dargestellten Beispiel um ca. 40 %. 
 
In diesem Beispiel ist nur die Auswirkung auf die Eigenkapitalquote dargestellt. 
 
Es ist aber zu berücksichtigen, dass sich der passivische Ausweis der Erhaltenen Abschlagszahlungen 
des Weiteren auf die folgenden Kennzahlen auswirkt, die i. d. R. im Rahmen des Bilanz-Rating verwen-
det werden: 
 
- Kurzfristige Verschuldung 
- Dynamischer Verschuldungsgrad 
- Lagerdauer 
- Working Capital  
 
Die Ergebnisse der aktuellen BWI-Bau-Umfrage hinsichtlich der bilanziellen Behandlung von Abschlags- 
und Vorauszahlungen seitens Kreditinstitute und Kreditversicherer stehen zum Download zur Verfü-
gung.10 
 

                                                
10 http://www.bwi-bau.de/uploads/media/Umfrageergebnis.pdf 
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Zu 3: Versicherungserstattungen 
 
Normalerweise stufen Kreditinstitute Versicherungserstattungen als außerordentliche Geschäftsvorfälle 
im neutralen Ergebnis ein. Beispiel: 
 

Bauleistung:  50,0 Mio. € 
Eigenkapital  4,5 Mio. € 
Nicht abgerechnete Bauten  
 darauf erhaltene Abschlagszahlungen 

 17,5 Mio. € 
 15,0 Mio. € 

Bilanzsumme 
 bei aktivischer Absetzung der erhaltenen Abschlagszahlungen 

 
 35,0 Mio. € 

Aus der Erstattung von Versicherungen und Vertragsstrafen sind folgende Erträge 
entstanden: 
 Erstattung aus Bauwesenschäden 
 Erstattung Kfz-Schäden (und ähnliches) 
 Vertragsstrafen und Schadensersatzforderungen 
Insgesamt 

 
 
 500.000,0 € 
 50.000,0 € 
 200.000,0 € 
 750.000,0 € 

 
a) Ansatz der Versicherungserstattungen als bautypischer Sachverhalt unter "Sonstige betriebliche 

Erträge": 
 - Bauleistung (BL): 50,0 Mio. € 
 - Betriebsergebnis (BE):  4,0 Mio. € 
 - BE / BL  8 % 
 
b) Seitens der Kreditinstitute werden die oben genannten Sachverhalte i. d. R. als außerordentlich ein-

gestuft. In diesem Fall ergeben sich folgende Kennzahlenrelationen: 
 - Betriebsergebnis:  3,25 Mio. € 
 - Bauleistung: 50,00 Mio. € 
 - BE / BL  6,5 % 
 
 
Hinweis: 
Auch bei den oben aufgeführten Sachverhalten ist die Behandlung seitens der Kreditinstitute uneinheit-
lich.  
Für die Zuordnung der oben genannten Sachverhalte gibt es in den verschiedenen Kreditinstitutsgrup-
pen grundsätzlich Gliederungsvorgaben und Richtlinien. In vielen Banken werden aber Auslegungsspiel-
räume zugelassen. Um diese Spielräume zu nutzen, benötigt der Bilanzanalyst in den meisten Fällen 
Informationen des Bauunternehmens.  
Der Unternehmer muss der Bank daher entsprechende Zuordnungsinformationen liefern. Beispielsweise 
muss der direkte Zusammenhang zwischen Versicherungsschaden (z. B. Baustellendiebstahl) und Ver-
sicherungsentschädigung kommuniziert werden. 
 
 
 
Zu 4: Bau-Arbeitsgemeinschaften 
 
Die typische ARGE wird als sogenannte Zweckgesellschaft nur zu dem vorübergehenden Zweck der 
Erfüllung eines Hauptauftrages gebildet. Hinsichtlich der Rechtsform ist die typische Bau-ARGE eine 
BGB-Gesellschaft in der Form der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).  
 
Anteilige Ergebnisse aus der Kooperation an Bau-Arbeitsgemeinschaften sind Teil der operativen Tätig-
keit des Bauunternehmens. Es entspricht der Bilanzierungspraxis, dass die Erträge aus Arbeitsgemein-
schaften unter der Position "Umsatzerlöse" ausgewiesen werden.11 

                                                
11 Vgl. Stellungnahme des Hauptverbandes zur "Bilanzierung von Bau-Arbeitsgemeinschaften". Die Stellungnahme steht auf der 

Homepage des BWI-Bau zum Download zur Verfügung (http://bwi-bau.de/fileadmin/daten/pdf/stellungnahmehvb.pdf). 
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Zu empfehlen ist, die Erträge aus ARGEN bei den Umsatzerlösen als separaten "davon"-Vermerk aus-
zuweisen: 
 
  Umsatzerlöse 100,00 Mio. € 
  davon aus ARGE-Beteiligung  10,00 Mio. € 
 
Mit Bezug auf das oben Gesagte handelt es sich - entgegen der in der Praxis häufiger anzutreffenden 
Vorgehensweise - bei den Anteilen an einer Arbeitsgemeinschaft daher nicht um eine Beteiligung. 
 
Eine Voraussetzung der Beteiligungsdefinition ist, dass die Anteile anderer Unternehmen dazu bestimmt 
sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unterneh-
men zu dienen (§ 271 Abs. 1 HGB). Dies ist bei der typischen Bau-Arbeitsgemeinschaft aber eben nicht 
der Fall. 
Aus diesem Grund ist der Gewinn aus einer ARGE nicht als Beteiligungsertrag zu erfassen. Da die ge-
meinschaftliche Durchführung eines Bauauftrages die gewöhnliche Geschäftstätigkeit eines Bauunter-
nehmens darstellt, ist auch eine Berücksichtigung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen nicht sach-
gerecht. 
Hinsichtlich der Behandlung der Bau-ARGEN in der Analysepraxis von Kreditinstituten ist zu beachten, 
dass bei einigen Kreditinstituten eine Erfassung unter der Position "Erträge aus Beteiligungen" erfolgt, mit 
entsprechenden Auswirkungen auf ratingrelevante Kennzahlen und somit auch auf das Ratingergebnis. 
 
Auch der Ausweis des anteiligen Ergebnisses an Arbeitsgemeinschaften unter den sonstigen betriebli-
chen Erträgen führt zu einer Verzerrung wichtiger Kennzahlen und kann damit das Ratingergebnis nega-
tiv beeinflussen.  
 
Hinweise und Empfehlungen:  
 
�  Berücksichtigen Sie vor Ausübung bestimmter bilanzpolitischer Maßnahmen mögliche Nachteile in 

den Systemen der Bank! In den Bilanzerfassungs- und Ratingsystemen der Banken werden (teilwei-
se) bestimmte bilanzpolitische Wahlrechte bewertet, so dass sich ggf. vermeintliche Vorteile wieder 
neutralisieren und ggf. sogar zu einer noch negativeren Bewertung führen (im Vergleich zu einer eher 
restriktiven Bilanzpolitik). 

 
�  Fragen Sie nach, wie die typische Bau-Arbeitsgemeinschaft in der Bilanz und GuV der Bank bilanz-

analytisch behandelt wird, und welche Auswirkungen dies auf das Ratingergebnis Ihres Unterneh-
mens hat. 

 
�  Beachten Sie bei der Ausübung von Ansatz- und Bewertungswahlrechten, dass die Bilanzanalyse 

auch unter qualitativen Gesichtspunkten erfolgt und ein Wechsel von einer eher restriktiven Bilanzie-
rungspolitik hin zur progressiven Bilanzierung evtl. negativ beurteilt wird.  

 
�  Zur Bilanzanalyse: 
 
 "Dem Stetigkeitsprinzip ist im Rahmen der qualitativen Bilanzanalyse besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken, In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird das Stetigkeitsprinzip oft durchbrochen, um  ge-
schönte Ergebnisse auszuweisen und um negative Entwicklungen nicht sichtbar werden zu lassen. 

 ……. 
 Der Bilanzanalyst sollte einen Bewertungswechsel in Richtung auf eine progressive Bilanzpolitik stets 

als Krisensignal  werten." (Auszug aus: Riebell, C.: a.a.O., S. 330) 
 
Der nachfolgenden Abbildung ist zu entnehmen, welche Bilanzierungsansätze der "Normal"-Bilanzierung 
entsprechen, und welche als progressiv interpretiert und bei der qualitativen Bilanzanalyse negativ be-
wertet werden. 
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Abb. 6: Interpretationsmöglichkeiten von Bilanzieru ngsansätzen 
 

 
 

Quelle: Riebell, C.: a.a.O., S. 331 
 

II. Mezzanine-Kapital 
 
Unter dem Begriff "Mezzanine-Kapital" sind bekannte Finanzierungsformen weiterentwickelt worden, um 
sie gezielt mittelständischen Unternehmen zur Verbesserung ihrer Eigenkapitalausstattung anzubieten. 
Die Mezzanine-Finanzierungen werden dabei so gestaltet, dass sie von den kreditgebenden Instituten als 
eigenkapitalangenähert oder eigenkapitalähnlich und damit als wirtschaftliches Eigenkapital angesehen 
werden können. Sie stehen zwischen Fremd- und Eigenkapital, worauf der Begriff "mezzanine" (vom ital. 
Begriff mezzanino = Zwischengeschoss) zurückzuführen ist12. Beispiele für Mezzanin-Kapital: 
- Typische und stille Beteiligungen 
- Genussrechtskapital 
- Nachrangkapital  
 
Damit Mezzanine-Finanzierungen als eigenkapitalähnlich dem wirtschaftlichen EK  zugeordnet werden 
können, müssen z. B. im Rahmen der (maschinellen) Einzelbilanzanalyse (EBIL) des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbandes (DSGV) folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein: 

                                                
12 Riebell, C.: Die Praxis der Bilanzauswertung. S. 670 f. 
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- Nachrangigkeit 
- Verzicht auf Kündigungsrechte 
- Längerfristigkeit der Mittelgewährung (> 5 Jahre) 
- keine Besicherung der gewährten Mittel 
 
Sofern auch eine Verlustbeteiligung und ein qualifizierter Nachrang vorliegen, kann bei der Bilanzanalyse 
eine Zuordnung zum haftenden Eigenkapital  in Frage kommen. 
 
Eine Reihe von Kreditinstitituten haben in den letzten Jahren verstärkt Anstrengungen unternommen, das 
Mezzanine-Angebot in Deutschland auszuweiten und dieses Finanzierungsinstrument breiten Unterneh-
mensschichten und insbesondere mittelständischen Unternehmen zugänglich zu machen.13 
 
Da die meisten Mezzanine-Instrumente keine Besicherung des zur Verfügung gestellten Kapitals vorse-
hen, kommen als Adressaten für dieses Finanzierungsinstrument in erster Linie Unternehmen mit wach-
senden Cashflows und nachhaltig positiven Entwicklungsperspektiven in Betracht. 
 
 
III. Leasing 
 
Nach HGB werden typische Leasing-Finanzierungen "off-balance", d. h. nur unter dem Bilanzstrich, aus-
gewiesen. Hieraus ergeben sich auf den ersten Blick diverse Verbesserungen in Kennzahlen wie z. B. 
Eigenkapitalquote oder Anlagendeckungsgrad. 
 
Auch auf die Gesamtkapitalrentabilität wirkt sich diese Finanzierungsform positiv aus. Dagegen kann eine 
Verschlechterung beim Cashflow, bei der Schuldentilgungsdauer (aufgrund des geringeren Cashflows) 
und beim EBIT und EBITDA auftreten. 
 
In der Bilanzanalyse durch Kreditinstitute bestehen jedoch unterschiedliche Methodiken in der Analyse 
von Leasingverbindlichkeiten: 
 

Kauf und Leasing werden in der 
Bilanzanalyse gleichgestellt. ����  Leasing wird als reale Verbindlichkeit 

angesehen 
 
- Kennzahlensysteme, durch die 

Kauf/Leasing gleichgestellt werden. 
 
- ggf. auch Kapitalisierung der Leasing-

aufwendungen, um Verbindlichkeiten 
in die Kennzahlen mit einzurechnen. 

 
=> Konsequenz:  
 Keine Besser- oder Schlechterstellung 

durch Leasing 

 - höhere Eigenkapitalquote 
 
- besserer Anlagendeckungsgrad 
 
 
 
 
=> Konsequenz:  
 Besseres Rating 
 

 
Allerdings gehen einige Banken mittlerweile dazu über, Leasingverbindlichkeiten im Rahmen der Bilanz-
aufbereitung in die Kennzahlen mit einzurechnen. Damit wird auch eine Vergleichbarkeit unterschiedli-
cher Finanzierungsformen gewährleistet. Beispiel: 
1. Schritt: Fremdkapital (Bilanz) + Leasingverbindlichkeiten = Gesamtverbindlichkeiten  
2. Schritt: Gesamtverbindlichkeiten / EBITDA.  
 
Hinweis: 
 
Fragen Sie bei Ihrer Bank nach, wie Sie mit Leasingfinanzierungen im Rating umgeht, bevor Sie sich für 
eine Leasingfinanzierung entscheiden! Berücksichtigen Sie die sich hieraus ergebenen Vor- oder 
Nachteile bei der Entscheidung, Kredite aufzunehmen oder Leasingkonstruktionen zu wählen. 

                                                
13 Unter dem folgenden Link finden Sie beispielhaft eine von der Initiative Finanzstandort Deutschland erstellte Übersicht über die 

Angebote an Mezzanin-Finanzierungen. Die Tabelle enthält Angebote, die im Wesentlichen von den an der IFD beteiligten Kre-
ditinstituten sowie einigen Kreditinstituten, die im Rahmen der IFD durch die kreditwirtschaftlichen Verbände BdB, BVR und 
DSGV vertreten werden, bereitgestellt werden. Darüber hinaus bieten weitere Kreditinstitute Mezzanine-Kapital für den Mit-
telstand an: http://www.finanzstandort.de/BaseCMP/documents/5000/IFDMezzanine_ProdukttabelleAugust_2007.pdf 
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TEIL C: ANSATZPUNKTE ZUR VERBESSERUNG QUALITATIVER KRITERIEN 
 
 
Nachfolgend werden einige Hinweise gegeben, wie sich ein Bauunternehmen im Bereich der qualitativen 
Kriterien verbessern kann. 
 
Wichtig ist, dass eine Verbesserung der Steuerungsinstrumente und der Prozessabläufe zunächst ein 
Selbstzweck des Unternehmens sein muss, um zukünftig am Markt weiterhin erfolgreich zu sein, und 
nicht vorrangig aus der Sicht einer Verbesserung des Kreditrating initiiert sein darf. 
 
Hierbei erfolgt eine Orientierung an Kriterien der unter Teil A vorgestellten Rating-Verfahren. 
 
Die folgenden Teilbereiche sind Bestandteil der meisten Ratingverfahren. Allerdings kann die Zuordnung 
der Merkmale zu den Teilbereichen unterschiedlich und auch die Gewichtung, mit der zum einen die Teil-
bereiche in die Ratingnote einfließen, als auch zum anderen die Gewichtung der Merkmale innerhalb der 
Teilbereiche bei den Ratingsystemen voneinander abweichen. 
 
 
I. Markt und Produkt 
 
Typische Fragen, die diesbezüglich abgefragt werden, sind z. B.: 
 
- Findet eine Analyse des Markt- und Wettbewerbsumfelds statt und fließen daraus gewonnene Er-

kenntnisse in die Unternehmensplanung ein? 
- Wie viele Kunden hat das Unternehmen und wie langjährig ist die Dauer der Geschäftsbeziehung? 
- Wie verteilt sich der Umsatz auf die Kunden? 
  Wie hoch ist der Umsatzanteil öffentlicher Auftraggeber? 
- Von wie vielen Hauptlieferanten wird 50 % des Materialaufwandes bezogen? 
- Wie wird die eigene Marktstellung einschätzt? 
  Wie viele direkte Konkurrenten hat das Unternehmen in seinem Marktsektor? 
- Verfügt das Unternehmen über signifikante Alleinstellungsmerkmale / Wettbewerbsvorteile gegenüber 

der Konkurrenz im relevanten Markt? 
 
Bei dem Kriterium Markt und Produkt ist die Allgemeine Branchenentwicklung i. d. R. ein Unterkriterium. 
 
Dabei unterscheiden einige Ratingsysteme innerhalb der Branche Bau nicht nach Sparten, andere Sys-
teme untergliedern bspw. nach Hoch-, Tief- und Spezialbau. 
 
Viele Bauunternehmen haben aber ein sehr differenziertes Leistungsspektrum, so dass eine eindeutige 
Zuordnung zu den Klassen i. d. R. nicht möglich ist. Dadurch besteht aber die Gefahr, dass sich ein Bau-
unternehmen mit Kennzahlen konfrontiert sieht, die für sein Unternehmen nur bedingt zutreffen. 
 
Des Weiteren sind einige Unternehmen aufgrund der veränderten Leistungsstruktur nicht mehr klassisch 
als Bauunternehmen einzustufen, sondern sind in vielen Bereichen primär Dienstleister. 
 
Unter Umständen wäre zu prüfen, inwiefern eine Umfirmierung dazu beitragen könnte, im Rahmen des 
Rating einem anderen Sektor zugeordnet zu werden. 
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II. Planung und Steuerung 
 
Die Notwendigkeit einer Unternehmensplanung14 ergibt sich einerseits aus Gründen der nachvollziehba-
ren Darstellung der Zukunftsaussichten einer Bauunternehmung gegenüber den Banken, aber insbeson-
dere auch aufgrund interner Notwendigkeiten. 
 
Festzuhalten ist, 
 
- dass bei einer Planung zukünftige unternehmerische Strukturen, Prozesse und Ereignisse überdacht 

werden: Das Unternehmen setzt sich somit kritisch mit dem Leistungsprogramm und den Aufwands-
positionen auseinander und erhält ein Gefühl für die gegenseitigen Abhängigkeiten; 

- dass eine Unternehmensplanung den Fahrplan des nächsten Geschäftsjahres wiedergibt und somit 
der Zielerreichung dient; 

- dass der derzeitige Ist-Zustand übersichtlich abgebildet und die aktuelle Finanz- und Liquiditätssituati-
on widergespiegelt werden; 

- dass letztendlich in der Regel nur eine vorausgegangene Planung eine Kontrolle ermöglicht und die 
Einleitung von Gegensteuerungsmaßnahmen zulässt - sie dient somit der laufenden Erfolgskontrolle. 

 
1. Gründe dafür, dass Banken großen Wert auf Planzahlen legen 
 
 �  Gerade für eine Bank sind die Kenntnisse über die Kundenplanungen/-erwartungen bezogen auf 

Umsatz, Gewinn, Working-Capital-Bedarf, Investitionen usw. wichtig, um Informationen über die 
Langfristziele des Kunden zu erhalten. 

 �  Das Vorliegen von Planzahlen dient der Einschätzung der Realisierbarkeit aus Bankensicht und 
konkretisiert die seitens des Unternehmens definierten Zielvorgaben. 

 �  Anhand von Planzahlen wird das Ausmaß eventueller Ratingveränderungen in der Zukunft erkenn-
bar. Dies ist auch aus Sicht der Bauunternehmen besonders wichtig, um Chancen aufzuzeigen, die 
sich evtl. im Stadium des Wachstums nicht in den Bilanzkennzahlen widerspiegeln. Denn in der 
Wachstumsphase kann es aufgrund von Investitionen und zeitlich nachgelagerter Gewinnrealisie-
rung zunächst zu einer Verschlechterung bei bestimmten Kennzahlen kommen, bevor sich das 
Wachstum erst in den Folgejahr(en) in der Bilanz positiv darstellt. 

 �  Veränderungen in den Rahmenbedingungen (z. B. steigende Rohstoffpreise) können eine "Ketten-
reaktion" auf die GuV, Bilanz und die Cashflow-Ströme auslösen und müssen bei der Planung be-
achtet werden. 

 �  Anhand von Planzahlen erhält der Banker Informationen über die "Treiber" eines Unternehmens: 
  - Auf welche Veränderungen reagiert das Unternehmen am stärksten? 
  - Was passiert, wenn ein Hauptabnehmer ausfällt? 
  - Wo be- bzw. entstehen Risikofelder (z. B. Liquiditätsbedarf in bestimmten Planungsjahren)? 
  - Berechnung von Alternativszenarien ("Was wäre wenn?") 
  - Berechnung der maximalen Belastbarkeit, d. h. des "Break-Even" unter  
   - Kapitaldienstgesichtspunkten, 
   - Bewertung der Belastbarkeit eines Unternehmens. 
 
 
2. Beispiele für wichtige Fragen bei einer Planung aus Sicht der Banken 
 
 �  Umsatzplanung: Auf welchen Grundlagen basiert die Umsatzplanung? 
 �  EBITDA-Margen: Warum werden steigende/sinkende EBITDA-Margen erwartet? 
 �  Investitionsplanung: Wie setzen sich die Investitionen bezüglich Ersatz- und Erweiterungsinvestiti-

onen zusammen? Bestehen bestimmte „Investitionszwänge“ aufgrund der Branchenzugehörigkeit? 
 �  Working-Capital-Bedarf: Wie sollen bestimmte Veränderungen in den relevanten Größen (Forde-

rungen, Verbindlichkeiten LuL, Vorräte) erreicht werden?  
 �  Entnahmeerfordernisse/-zwänge: In welcher Höhe sind Entnahmen zwingend erforderlich, um da-

mit auf Gesellschafterebene Steuern, Tilgungen o.ä. zu bedienen? 
 �  Liquiditätsreserven: In welcher Höhe bestehen frei verfügbare liquide Werte und verbindliche Kre-

ditzusagen (incl. ABS-/Factoring-Linie)? 
 �  Tilgungsverläufe: Wie stellen sich in den nächsten 3 bis 5 Jahren die Tilgungsverläufe für beste-

hende (und evtl. geplante) Kreditaufnahmen dar? 
                                                
14 Der Aufbau einer Unternehmensplanung wurde bereits in einer früheren Ausarbeitung im Rahmen einer Beispielplanung aus-

führlich dargestellt (http://www.bwi-bau.de/uploads/media/Unternehmensplanung.pdf) 
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III. Berichterstattung und Kommunikation 
 
Nach einer Studie des Europäischen Wirtschaftsinstituts für ganzheitliche Mittelstandsberatung (EuWiM) 
klaffen die Erwartungen und die Relevanzzuordnung zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer stark aus-
einander. Die den Banken bei Finanzierungsvorhaben vorgelegten Unterlagen sind in der Praxis bereits 
deutlich geringer als das nach Meinung der Unternehmer von den Banken geforderte Informationsmateri-
al. Aber auch dieses vermutete Material ist i. d. R. noch deutlich weniger, als das, was der Banker tat-
sächlich erwartet. Dies betrifft bspw. Informationen zu Auftragsbeständen /-entwicklung, zu Sicherheiten 
oder bezüglich regelmäßiger unterjähriger betriebswirtschaftlicher Auswertungen. 
 

Abb. 7: Subjektive Einschätzung und objektive Erfor dernis 

Unterlagen 
Von Mittelständlern 

spontan zur Verfügung 
gestellt 

Von Mittelständlern 
vermutete Forderung 

der Banken 

Von Banken tat-
sächlich gefordert 

Auftragsbestände / Auftrags-
entwicklung 

15 % 25 % 85 % 

Betriebswirtschaftliche Aus-
wertungen 

20 % 25 % 65 % 

Sicherheiten 40 % 60 % 95 % 
Persönliche Informationen 
über den Unternehmer 

15 % 20 % 80 % 

 
 Quelle: Böhme, A.: Bauunternehmensfinanzierung, Kreditmanagement, Rating. Vortragsunterlage bei der BWI-Bau-

Strategietagung 2000. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es von besonderer Bedeutung, dass seitens des Bauunternehmens ein Ban-
kenreporting aufgebaut wird, welches dem Informationsbedarf des Kreditgebers gerecht wird und die 
Besonderheiten der Bauwirtschaft entsprechend berücksichtigt. 
 
 
1. Banken-Reporting  
 
Nachfolgend ist ein Beispiel für den Aufbau einer Berichterstattung dargestellt, wobei die Ausführungen 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Kredit-
institute hängen sowohl von diesen selbst als auch von der Situation des jeweiligen Bauunternehmens 
ab. 
 
1.1 Empfohlene Gliederung eines Banken-Reportings 
 
 Das Inhaltsverzeichnis sollte die folgenden Punkte ausweisen: 
 
  a) Management Summary 
  b) Entwicklung Bauleistung und Baustellenergebnisse 
  c) Übersicht der signifikanten Verlustbaustellen 
  d) Entwicklung Auftragsbestand / Auftragseingang 
  e) Überleitung vom Betriebswirtschaftlichen Ergebnis zum Bilanzergebnis 
  f) Personalbestand 
  g) Investitionen 
  h) Liquiditätsentwicklung 
  i) Avalentwicklung 
 Sonderpunkt bei Neuausrichtung bzw. Restrukturierung des Unternehmens: 
  j) Status Restrukturierung 
 
 Zu a: Management Summary 
   Im Management Summary soll zu jedem der nachfolgenden Punkte b. bis j. eine beschrei-

bende Zusammenfassung der wesentlichen stichtagsbezogenen Entwicklungen sowie der 
Ausblicke auf die Planung bzw. Prognose zum Jahresende auf Gesamtunternehmensebene 
erfolgen. 
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 Zu b  
 bis d: Entwicklung Bauleistung und Baustellensergebnisse - Übersicht der signifikanten Verlust-

baustellen - Entwicklung Auftragsbestand / Auftragseingang 
 
   Hier sollen die  
   - betriebswirtschaftlichen Kennzahlen Bauleistung und Baustellenergebnisse  
   - der einzelnen Unternehmensbereiche bzw. über die Gesamtheit  
   - periodisiert zum Stichtag und bezogen auf den Monat  
   - den Planwerten gegenübergestellt werden (vgl. Abb. 8): 
 

Abb. 8: Bauleistung und Baustellenergebnisse zum St ichtag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Die aktuelle Prognose zum Jahresende wird mit dem Plan verglichen (vgl. Abb. 9): 
 

Abb. 9: Bauleistung und Baustellenergebnisse Progno se / Plan zum Jahresende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Auch sollten grafische Darstellungen - wie Zeitverläufe von Leistung, Ergebnis, Auftragsbe-

stand, Auftragseingang etc. - mit Vorjahres-Istwerten und Plan- bzw. Prognosewerten die 
bisherige und geplante zukünftige Entwicklung verdeutlichen (vgl. Abb. 10). 

 
Abb. 10: Entwicklung der Bauleistung als Beispiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muster-Reporting

 Mai 2007

 in Tsd. € Ist Plan Abw. % Ist Plan Abw. % Ist Plan Abw. % Ist Pl an Abw. %

Bereich Straßenbau 15.527 12.367 3.160 26  935 -4 939 ----  49.777 44.209 5.568 13  1.764 2.275 -511 -22  

Bereich Ingenieurbau 13.506 11.097 2.409 22  -869 -903 34 -4  59.746 61.636 -1.890 -3  549 699 -150 -21  

TG Schienenwege 5.904 4.163 1.741 42  -131 -29 -102 347  12.859 13.234 -375 -3  -269 -231 -37 16  

Gesamt 34.937 27.628 7.309 26 -65 -936 871 -93 122.383 119.080 3.303 3 2.044 2.743 -698 -25 

M o n a t k u m u l i e r t

Leistung Ergebnis Leistung Ergebnis

 Muster-Reporting

 Mai 2007

 in Tsd. € Prognose Plan Abw. % Prognose Plan Abw. %

Bereich Straßenbau 142.761 146.726 -3.965 -3  3.765 4.001 -236 -6  18.021   

Bereich Ingenieurbau 143.536 136.444 7.092 5  2.096 1.874 222 12  0   

TG Schienenwege 40.947 35.895 5.052 14  122 84 37 45  12.836   

Gesamt 327.244 319.065 8.179 0 5.983 5.959 23 0 30.8 57   
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   Da die Kreditinstitute sich erfahrungsgemäß auch zunehmend für die Entwicklung der Ver-
lustbaustellen interessieren und diese ebenfalls als Indikator heranziehen, inwieweit das Un-
ternehmen sie beherrscht bzw. - besser noch - vermeidet, gehört hier auch eine Übersicht 
der signifikanten Verlustbaustellen dazu. 

 
   Neben der aktuellen Ist-Situation von Leistung und Ergebnis dieser Baustellen stehen das 

jeweilige Prognoseergebnis zum Bauende und dessen Veränderung zum Vormonat sowie 
die daraus eventuell resultierenden Drohverlust-Rückstellungen besonders im Fokus. 

 
 Zu e: Überleitung vom Betriebswirtschaftlichen Ergebnis zum Bilanzergebnis 
 
   Ein weiterhin sehr wichtiger Aspekt ist die Überleitung vom Betriebswirtschaftlichen Ergebnis 

zum Bilanzergebnis des Stichtags. Das Betriebswirtschafliche Ergebnis ergibt sich aus der 
Kosten- und Leistungsrechnung als innerbetriebliche Steuerungsgröße und unterliegt somit 
keinen einheitlichen Vorgaben. Bei dem einen Unternehmen beinhaltet dies nur die Baustel-
lenergebnisse, bei dem anderen auch die Verwaltungsbereiche und Hilfsbetriebe etc. 

 
   Grundsätzlich sollte hier eine Überleitungsrechnung dargestellt werden, welche die wesentli-

chen Einflussgrößen bei der Errechnung des handelsrechtlichen Bilanzergebnisses zeigt. 
 
   In einer Bauunternehmung, insbesondere mit hoher Langfristfertigung, sind dieses im we-

sentlichen die Veränderungen aus den Bewertungsansätzen der unfertigen Baustellen, die 
Veränderungen bei den ARGE-Ergebnisübernahmen und die jeweiligen Drohverluste. 

   Auch hier veranschaulicht eine grafische Darstellung die Sachverhalte am besten 
   (vgl. Abb. 11):  
 

Abb. 11: Überleitung Betriebswirtschaftliches Ergeb nis zum Bilanzergebnis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zu f  
  u. g: Personalbestand / Investitionen 
 
   Der Ausblick auf die Entwicklung des Personalbestandes soll insbesondere die kurz- bis 

mittelfristige Personalplanung mit Auswirkung auf die Personalqualität und die Kostenein-
sparungen bei Personalabbau bzw. Kostenerhöhungen bei Personalaufbau mit nachfolgen-
den Full-Year-Effekten und deren Liquiditätsauswirkungen aufzeigen. 

 
   Investitionen und eventuelle Desinvestitionen können im gleichen Aufbau dargestellt werden. 

Geplante Investitionen, die keine Ersatzinvestitionen darstellen, sollten, insbesondere bei 
angespannter Liquiditätslage, detailliert begründet und ihre Amortisation herausgestellt wer-
den. 
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  Zu h  
   u. i: Liquiditätsentwicklung / Avalentwicklung  
 
   Die Liquiditäts- und Avalentwicklung sowie deren Planungen stellen einen zentralen Be-

standteil des Bankenreports dar. 
    Die erste wichtige Übersicht ist ein Bankenspiegel, der je Kreditinstitut den aktuellen Stand 

von Darlehen, Kontokorrent-Linie, deren Inanspruchnahme und eventuelle Guthaben aus-
weist. 

    Ebenso ist auch hier eine Zeitverlaufsdarstellung der Liquiditätsentwicklung sinnvoll, die  
    - Ist + Forecast = Prognose und Plan sowie  
    - die verfügbare Kontokorrent-Linie für das Jahr zeigt. (vgl. Abb. 12): 

 
Abb. 12: Liquiditätsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Bei Bedarf wird auch eine Darstellung der kurzfristigen Liquidität auf Wochen- oder sogar 

Tagesbasis erforderlich. 
    Die Avalentwicklung sollte ähnlich dem o. g. Bankenspiegel je Avalgeber den Avalrahmen, 

dessen Ausnutzungsgrad und die verbleibende Verfügbarkeit (freie Avallinie) je Monat über 
das Jahr zeigen. 

 
 Zu j:  Status Restrukturierung 
 
   Da die Restrukturierung eines Unternehmens im Regelfall ein eigenes Projekt darstellt, wird 

dieser Punkt dann noch detailliert untergliedert und die Fortschritte der einzelnen Teilprojek-
te mit den dazugehörigen Umsetzungsmaßnahmen dargestellt 

 
 
2. Kapitalflussrechnung 
 
Im Rahmen des Kreditratings nach Basel II gewinnen neben den klassischen GuV-basierten Ertrags-
kennziffern wie EBITDA oder EBIT sowie den Bilanz-basierten Renditedaten wie Eigenkapitalrendite oder 
Gesamtkapitalrentabilität insbesondere auch liquiditätswirksame Parameter zunehmend an Bedeutung. 
Will man nämlich einen tieferen Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Bauunternehmens ge-
winnen, greifen die o. g. GuV- bzw. Bilanzdaten zu kurz, da diese u. a. durch die Bilanzierungspolitik 
leicht zu beeinflussen sind. 
 
Daher untersuchen Fremdkapitalgeber - die primär an der vertragsgemäßen Bedienung der Zins- und 
Tilgungsverpflichtungen ihrer Kredite interessiert sind - die dem Bauunternehmen zur Verfügung stehen-
de Liquidität, also den Zufluss liquider Mittel. Probates Mittel, die Kapitaldienstfähigkeit einer Bauunter-
nehmung zu untersuchen, stellt die sog. Cashflow-Analyse (Kapitalflussrechnung) dar. 
Unter Cashflow ist allgemein gesprochen der Nettozufluss liquider Mittel zu verstehen, wobei in der Lite-
ratur unterschiedliche Definitionen für die Berechnung einzelner Cashflow-Positionen existieren. Einen 
Standard für die Erstellung einer Kapitalflussrechnung hat das Deutsche Rechnungslegungs Standards 
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Committee e.V. www.drsc.de mit dem DRS 2 (Deutscher Rechnungslegungs Standard Nr. 2) "Kapital-
flussrechnung" im Oktober 1999 verabschiedet. Abb. 13 zeigt die sich daraus ergebende Grobgliederung: 
 

Abb. 13: Grobgliederung einer Kapitalflussrechnung 
 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
(Operativer Cashflow) 
 
+/-  Cashflow aus Investionstätigkeiten 
+/-  Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten 
        
 
=  Zu- oder Abnahme liquider Mittel 
+  Liquide Mittel zu Jahresbeginn 
        
 
=  Liquide Mittel zum Jahresende 

 
- Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit resultiert aus den zahlungswirksamen Tätigkeiten 

einer Bauunternehmung, also insbesondere aus der Jahresbauleistung sowie aus außerordentlichen 
Posten. 

- Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten resultiert aus Zahlungsströmen, die im Zusammenhang mit 
der Ressourcenentwicklung einer Bauunternehmung stehen. Der gesonderte Ausweis dieser Positi-
on soll somit Informationen über den Mitteleinsatz für künftige Erfolge und künftige Einnahmeüber-
schüsse liefern.  

- Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten gibt einen Überblick über laufende Transaktionen mit 
Gesellschaftern sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden. Er ist ausgerichtet auf die Ab-
schätzung der zukünftigen Ansprüche der Kapitalgeber. 

 
Abb. 14: Beispiel einer Kapitalflussrechnung 

Kapitalflussrechnung
Planjahr 2008 2007 Differrenz

EUR EUR EUR
Jahresüberschuss v. Steuern und a. o. Posten
Abschreibungen Anlagevermögen
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Pensionrückstellenungen (langfristigen 
Rückstellungen)
Zunahme (+) / Abnahme (-) RAP
Zunahme (+) / Abnahme (-) aus Steuern
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen
Zunahme (+) / Abnahme (-) Vorräte
Zunahme (+) / Abnahme (-) Wertberichtigungen auf Forderungen
Zunahme (+) / Abnahme (-) Forderungen a. L. u. L. (ohne Wertberichtigungen)
Zunahme (+) / Abnahme (-) Sonstige Forderungen (Sonstige Aktiva)
Zunahme (+) / Abnahme (-) alle übrige Rückstellungen (kurz-, mittel- und 
langfristige Rückstellungen)
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten a. L. u. L.
Zunahme (+) / Abnahme (-) Sonstige Verbindlichkeiten (Sonstige Passiva)
Mittelabfluss / Mittelzufluss aus der Geschäftstäti gkeit (OCF)
Einzahlungen (+) aus Anlagenabgängen
Auszahlungen (-) für Investitionen immaterielles Anlagevermögen
Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen 
Mittelabfluss / Mittelzufluss aus der Investitionst ätigkeit (ICF)
Zunahme (+) / Abnahme (-) Konzernforderungen
Zunahme (+) / Abnahme (-) Konzernverbindlichkeiten
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen
Auszahlungen (-) für Eigenkapitalentnahmen
Aufnahme (+) von Bankdarlehen
Tilgung (-) von Bankdarlehen
Mittelabfluss / Mittelzufluss aus der Finanzierungt ätigkeit (FCF)
Gewinn (+) / Verlust (-) a. o. Posten
Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
Finanzmittelbestand am Ende der Periode
davon:
Flüssige Mittel
Wertpapiere
Finanzmittelbestand am Ende der Periode  
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Die auf die Darstellung der Zahlungsströme ausgerichtete Kapitalflussrechnung vermittelt so ein objekti-
ves Bild der Finanzlage einer Bauunternehmung und erlaubt bessere Vorhersagen bezüglich der weite-
ren Unternehmensentwicklung, als dies Bewegungs- oder Veränderungsbilanzen leisten (vgl. Abb. 14). 

 
Da Cashflow-Planungen ein wesentlich differenzierteres und objektiveres Bild über die Finanzlage einer 
Bauunternehmung liefern als Liquiditätsplanungen, stellen sie einen wesentlichen Aspekt der BWI-Bau-
Unternehmensplanungen dar, die wir in den vergangenen Jahren für eine Vielzahl unterschiedlicher gro-
ßer Bauunternehmen in unterschiedlichem Umfang (mit-)erstellt haben. 
 
 
3. (Zusatz-)Informationen im Anhang 
 
Folgende Informationen sind für den Banker im Rahmen der Aufbereitung des Datenmaterials von we-
sentlicher Bedeutung: 
• Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen 
• Entwicklung der Einzelwertberichtigung und Abschreibungen auf Forderungen 
• Struktur der Forderungen (Fristen, Großkunden etc.) 
• Detaillierte Informationen zu ARGEN, Projektgesellschaften und Beteiligungen/Tochterunternehmen 
• Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge, außerordentlichen und periodenfremden Erträge 
• Aufschlüsselung der Leasingverbindlichkeiten und sonstigen finanziellen Verpflichtungen 
• Aufgliederung der Bankverbindlichkeiten (Kurzfristig/Langfristig/Tilgungen etc.) 
• Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten 
• Eigenkapitalspiegel/-veränderungsrechnung 
• Anlagenspiegel 
• Detaillierte Informationen zu den erhaltenen Anzahlungen und deren Ausweis 
 
Empfehlung: 
 
Klären Sie im Gespräch mit dem Banker, inwiefern die gegebenen Informationen aus dem Jahres-
abschluss ausreichen. Gehen Sie nicht grundsätzlich davon aus, dass bei Zweifelsfragen die Informatio-
nen vom Analysten angefordert werden. Sofern dem Analysten bestimmte Informationen fehlen, ist es 
möglich, dass dieser den Sachverhalt i. d. R. "zugunsten" der Bank interpretieren wird, was mit einem 
Nachteil für das Unternehmen verbunden sein kann.  
 
 
4. Hinweise für das Bankgespräch 
 
Das Bankgespräch ist ein zentraler Bestandteil der Kommunikation mit dem Kreditgeber.  
Neben dem Unternehmen präsentiert sich hierbei insbesondere auch das Management des Unterneh-
mens. Die nachfolgenden Stichpunkte dienen als Anregung für die Vorbereitung auf das nächste Ge-
spräch: 
 
·  Kommunikation mit dem Kreditgeber ist Chefsache!  
·  Gründliche Vorbereitung, angemessener Gesprächsrahmen und ausreichender Zeitrahmen sind 

eine Selbstverständlichkeit. 
·  Erkundigen Sie sich, wie Ihr Kreditengagement in der Bank betrachtet wird, wo es Probleme gibt und 

was Sie tun können, diese Probleme zu minimieren bzw. zu beseitigen. 
·  Versuchen Sie, die Denkweise des Bankers zu verstehen, und welche Fragen / Informationsbedarfe 

sich daraus ergeben können. 
·  Bei Verhandlungen mit mehreren Banken sollte eine Gleichbehandlung erfolgen. Auch alle anderen 

Banken neben der Hausbank müssen rechtzeitig die relevanten Informationen erhalten. 
·  Insbesondere in schwierigen Zeiten ist eine frühzeitige Information zu empfehlen. Ist sichergestellt, 

dass die Kreditgeber bei außergewöhnlichen Entwicklungen sofort und situationsgerecht informiert 
werden? Ist auch sichergestellt, dass die Kreditgeber regelmäßig alle erforderlichen Informationen 
für die Rating-Aktualisierung erhalten? 

·  Bei aufwendigeren Jahresabschlüssen empfiehlt es sich, den Steuerberater / Wirtschaftsprüfer zum 
Gespräch hinzuziehen. Oder ist evtl. die Teilnahme leitender Mitarbeiter und / oder eines Beraters 
zweckmäßig? 
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·  Im Vorfeld des Gesprächs sollte die Bilanzauswertung angefordert werden, um Zahlen zu prüfen 
bzw. sich auf eventuelle Fragen vorzubereiten. 

·  Ist sichergestellt, dass die von den Kreditinstituten gegebenen Hinweise zu den Rating-Ergebnissen 
bei identifizierten Schwachstellen zur Einleitung konkreter Anpassungsmaßnahmen führen? 

·  Erstellung eines Gesprächsprotokolls, welches dem Gesprächspartner zur Verfügung gestellt wird. 
·  Bieten Sie der Bank an, das Unternehmen kennen zu lernen (Außendarstellung / Mitarbeiter). 
·  Vergleichen Sie wesentliche Kennzahlen Ihres Unternehmens mit Branchenkennzahlen und kom-

mentieren Sie die Abweichungen. 
·  Weisen Sie auf branchentypische Bilanzierungsmethoden hin (z. B. erhaltene Abschlagszahlungen); 

der Verhandlungspartner seitens des Kreditinstitutes verfügt nicht immer über detaillierte Kenntnisse 
der Branchenbesonderheiten. 

·  Geben Sie freiwillig zusätzliche Informationen bei den bauspezifischen Positionen, vor allem bei den 
wertmäßig gewichtigen Bilanzpositionen. Gestalten Sie das Bankgespräch aktiv: Agieren ist leichter 
und effizienter als nur zu reagieren! 

·  Erläutern Sie größere Abweichungen der Bilanz- und G+V-Daten gegenüber den Vorjahreszahlen; 
dadurch können Rückfragen und damit eventuelle nachträgliche, zeitaufwendige Erläuterungen zum 
Jahresabschluss vermieden werden. 

·  Bereiten Sie sich auf kritische Fragen vor, wenn Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden (z. B. bei 
der Abschreibungsmethode oder beim Bewertungsumfang der Herstellungskosten) geändert wur-
den. 

·  Begründen Sie die Inanspruchnahme bilanzieller Ansatz- und Bewertungswahlrechte, die von den 
Branchengepflogenheiten abweichen. 

·  Belegen Sie die Zuverlässigkeit der dem Jahresabschluss zu Grunde liegenden Daten (Welche 
Controlling-Instrumente werden eingesetzt?). 

·  Legen Sie Planrechnungen / Planbilanzen bei; 
 aber: Zu optimistische Prognosen, die sich im nachhinein nicht bestätigen, können das Vertrauens-

verhältnis belasten. 
·  Geben Sie neben den "hard facts" der Jahresabschlussdaten ausführliche Informationen über die 

"soft facts" (z. B. Qualität des Rechnungswesens, Qualifikation der Mitarbeiter etc.). 
·  Präsentieren Sie bereits eigene Konzeptansätze für die Lösung bestehender Schwachstellen.  
·  Halten Sie kontinuierlich Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner seitens des Kreditinstitutes und versu-

chen Sie dadurch, frühzeitig ein Vertrauensverhältnis aufzubauen bzw. zu stärken. 
 
 
IV. Forderungs- und Nachtragsmanagement 
 
Aufgrund der i. d. R. üblichen Vorfinanzierung der Bauleistung in der Bauwirtschaft sollte zur Sicherung 
der Liquidität dem Forderungs- und Nachtragsmanagement  eine besondere Bedeutung beigemessen 
werden und dies auch gegenüber dem Kreditgeber dargestellt werden. 
 
 
1. Forderungsmanagement 
 
Ein optimales Forderungsmanagement beinhaltet u. a., dass 
- die Forderungen eines Auftragnehmers zeitnah ausgeglichen werden und 
- die Forderungsausfälle so gering wie möglich gehalten werden. 
 
Die Ziele eines effizienten Forderungsmanagements liegen insbesondere in 
- der Verkürzung der Debitorenlaufzeit und 
- der Senkung von Finanzierungs- und Kreditkosten. 
-  
Ein Forderungsmanagement beginnt spätestens mit Fälligkeit der Forderung. Der Auftragnehmer hat ein 
Recht auf die zeitnahe Bezahlung unstrittiger und fälliger Forderungen. 
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Gesetzliche Rahmenbedingungen bei Vereinbarung der VOB/B sind insbesondere 
 
- § 16 Nr. 1 Abs. 3 VOB/B:  "Forderungen aus Abschlagszahlungen werden spätestens 18 Werkta-

ge nach Zugang fällig." 
- § 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B: "Forderungen aus Schlussrechnungen werden nach Prüfung und Fest-

stellung der vom Auftraggeber vorgelegten Schlussrechnung, spätes-
tens innerhalb von zwei Monaten nach Zugang fällig." 

 
Auftragnehmerseitige Aus- und Einzahlungsströme fallen i. d. R. auseinander. Diesen Zeitraum bezeich-
net man als Vorfinanzierungszeitspanne. Der Vorfinanzierungszeitraum verursacht Kapitalkosten 
und/oder Fremdkapitalbedarf (vgl. Abb. 15). 
 

Abb. 15: Finanzströme in Abhängigkeit von der Bauph ase 

 
 
 
a) Minimierung des Vorfinanzierungszeitraumes: 
 
 - leistungsnahe und zeitnahe Buchführung 
 - konsequente Überwachung der offenen Posten 
 - zeitnahe und genaue Überwachung der Zahlungen im Rechnungswesen: 
  - Zahlungstermine 
  - Zahlungsbeträge 
  - Zahlungseingänge 
 - Umsetzung der definierten Unternehmens-Regelungen bei Verstreichung des Zahlungsziels: 
  Beispielsweise bei einem vereinbarten Zahlungsziel von 14 Werktagen bereits am 15. Werktag 

Zahlungseingang prüfen. Ist zu diesem Zeitpunkt kein Geldeingang zu verzeichnen, müssen so-
fort die weiteren Stufen eines konsequenten Forderungsmanagements eingeleitet werden. 

 
b) Im Rahmen der Angebotserstellung: 
 
 - Keine Gewährung von zu großzügigen Zahlungszielen; Umsetzung von Anreizsystemen (z. B. 

Skontogewährung) zu einer fristgerechten und vollständigen Begleichung der Forderungen. 
 
 - Realisation der auftraggeberseitigen Vorauszahlung. Das Ziel ist es, auftraggeberseitige Einzah-

lungen in die Frühphase der Bauprojektrealisation zu legen. Hierzu werden die Deckungsbeiträge 
für die am Anfang der Bauausführung stehenden Teilleistungen erhöht, während die Deckungs-
beiträge für die zum Ende der Bauausführung stehenden Teilleistungen reduziert werden. Außer-
dem ermöglicht die einzelvertragliche Gestaltungsfreiheit eine Vereinbarung auftraggeberseitiger 
Vorauszahlungen, insbesondere dann, wenn die Kreditbedingungen des Auftraggebers besser 
sind als die des Auftragnehmers. § 16 Nr. VOB/B räumt die Möglichkeit von Vorauszahlungen 
ein. 

  Zeitabschnitt 
  1 

  = Erstellung einer abrechnenbaren Leistung 
  2a  = Leistungsermittlung 

  2b  = Rechnungserstellung 
  3    = Postversanddauer 

  4    = Prüfung durch den Auftraggeber 
  5    = Zahlungsverzög erung 

  6    = Überweisungsdauer   

Zeitachse   

Auszahlungen   für Löhne,    Materialien etc.   
Rechnungsaus -   ausgang beim   
Auftragnehmer   

Rechnungseingang   
beim Auftraggeber   

Fälligkeit der   
Zahlung   

Zahlungsausgang   
beim Auftraggeber   

Zahlungseingang   beim Auftragnehmer   

Vorfinanzierungszeitspanne   
(ohne Berücksichtigung eines Einbehalts)   Die Zeitabschnitte 2a, 2b, 5 sind zu minimieren!   

1   2a   2b   3   4   5   6   
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c) Während der Bauausführung: 
 
 - Optimierung der auftragnehmerseitigen Bauabrechnung 
 - Aufbau eines kontinuierlichen Abrechnungsprozesses, der den Zeitpunkt der Leistungserbringung 

mit dem der Bauabrechnung möglichst nahe zusammenbringt 
 - Unverzügliche Rechnungsstellung nach Leistungserstellung 
  (mindestens 1 x monatliche Abschlagsrechnungen) 
 - Aufstellung prüfbarer Rechnungen nach § 14 VOB/B Nr. 1 
 - Prüfung der Rechnungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit: jede Ungenauigkeit, jeder Fehler 

seitens des Auftragnehmers kann dazu genutzt werden, die Zahlung hinauszuzögern. 
 - Sinnvolle Abkürzung des klassischen Postversandes beispielsweise durch persönliche Übergabe 

oder durch UPS. Dies hat zudem den Vorteil, dass der Rechnungseingang leicht belegbar ist. 
 
d) Kundenklassifizierung / Kundenbonität: 
 
 - Prüfung der Bonität der Auftraggeber/Kunden vor Abschluss von Bauverträgen.  
  Rückgriff auf alle verfügbaren Informationen (Internes Rechungswesen und externe Auskünfte), 

die eine Bewertung der Kundenbonität erlauben. 
 - Auskünfte / Referenzen (Checkliste zum Forderungsmanagement) 
 - Interne Kommunikation 
 - Eigene systematische Dokumentation 
 
e) Verhalten beim "Nicht-Eingang" fälliger und unbestrittener Zahlungen: 
 
 - Nicht mit der "Tür ins Haus fallen" und sofort Verzugszinsen geltend machen, sondern: 
  Formulierung einer freundlichen Zahlungserinnerung, ggf. Formulierung einer zweiten Zahlungs-

erinnerung mit entsprechender Nachfristsetzung 
 - Mahnen und eine angemessene Nachfrist setzen (auch bei BGB -Werkverträgen, bei denen der 

Auftraggeber nach 30 Tagen auch ohne Nachfrist in Verzug gerät) 
 - Nach Ablauf der Nachfrist kann der Auftragnehmer Verzugszinsen verlangen 
  (gemäß § 16 Nr. 5 Abs. 3 VOB/B beziehungsweise nach § 286 Abs. 3 BGB). 
  Dieser Zinssatz gilt, sofern der Auftragnehmer keinen höheren Schaden nachweist. 
 - Bei einer Schlussrechnung gemäß § 16 Nr. 5 Abs. 4 VOB/B ohne Nachfristsetzung nach Ablauf 

der zweimonatigen Prüffrist einen Anspruch auf Zinsen erheben. Hier ist darauf zu achten, dass 
der Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln oder Gegenanforderungen geltend 
machen kann. 

 - Nach erfolgloser Nachfrist: 
  -  Erstellung einer Mahnung mit entsprechenden Verzugszinsen 
  - Androhung rechtlicher Schritte 
  - Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens 
 
 Wichtig ist, dass bei VOB-Verträgen das Setzen einer angemessenen Nachfrist gemäß § 16 Nr. 5 

Abs. 3 VOB/B erforderlich ist. 
 
f) Absicherung von Forderungen: 
 
 - Bürgschaften 
 - Forderungsausfall 
 - Handwerkersicherungshypothek 
 - Abtretungserklärungen 
 - Forderungsausfallversicherung 
 
g) Finanzplanung: 
 
 Keine zu optimistische Beurteilung bei der Planung der eigenen Finanzen und bei der Liquiditätspla-

nung bezüglich der Zahlungsmoral der Auftraggeber/Kunden; besser: Ermittlung einer durchschnittli-
chen Zahlungsfrist der Forderungen. 
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h) Bildung von Kennzahlen: 
 
 - Debitorenlaufzeit 
 - Durchschnittliche Außenstandsdauer  
 - Forderungsausfälle 
 - Forderungsstruktur 
 
i) Optimierung der Bauabrechnung: 
 
 - Zuteilung von Abrechnungsaufgaben an den Polier, primär Leistungserfassung und Aufmaß-

erstellung 
 - Externer Bauabrechner primär für Bauabrechnung nach Plan 
 - Vereinfachung des Baubrechnungsaufwandes  
 - mehr Abrechnungen nach Plan 
 - Mehraufwand gegenüber AG geltend machen 
 - Abrechnungsaufwand in Kalkulation berücksichtigen bzw. geltend machen 
 - Bauabrechnung "kollegial" übertragen 
 - Projektdatenblatt - notwendige Daten: Auftragssumme, Soll-Leistung verteilt über die Bauzeit, 

Höhe und Zeitpunkt der gestellten Abschlagsrechnungen (Ist-Kosten) 
 - Kennzahlenübersicht 
 

Abb. 16: Weitere Kennzahlen zur Bauabrechnung: 
Abrechnungsstand   Abrechnungsstand  

= gestellte Abschlagsrechnung / 
erbrachte Leistung 

 = gestellte Abschlagsrechnung 
gesamt / erbrachte Leistung 

   
Vorfinanzierungsgrad I   Vorfinanzierungsgrad II  

=  (Zahlungseingang / 
Gesamtkosten) - 1 

 = (Zahlungseingang /  
Leistung) - 1 

   
Zahlungsverhalten AG   Zahlungsverhalten AG  

= Zahlungseingang / 
gestellte Abschlagsrechnung 

 = Zahlungseingang / gestellte Ab-
schlagsrechnung gesamt 

 
 
2. Nachtragsmanagement 
 
Da Bauverträge i. d. R. die Besonderheit haben, dass nach Vertragsschluss Änderungen der vereinbar-
ten Leistung einseitig vom Auftraggeber vorgenommen werden können, und Auftraggeber von diesem 
Recht häufig Gebrauch machen, ist auf diese Thematik ein besonderes Augenmerk zu legen. 
 
Eine solche Änderung wird im weiteren Nachtrag genannt und kann definiert werden als die nach Ver-
tragsschluss über den vereinbarten Leistungsumfang (Leistungsinhalt und Leistungsumstände) hinaus-
gehende Leistung bzw. deren Vergütung. 
 
Um den Vergütungsanspruch zu wahren und so die Vergütung für nachträgliche Leistungen sicherzustel-
len, sollte ein sog. Nachtragsmanagement installiert werden, mit dem die Nachtragsleistungen vom Er-
kennen des Anspruchs bis zur Durchsetzung systematisch verfolgt werden. 
 
Insbesondere die Durchsetzbarkeit dieser Nachträge beim Auftraggeber und die daraus resultierenden 
Konsequenzen für das Baustellenergebnis und letztlich die Auswirkungen auf das Ergebnis des Unter-
nehmens sind immer wieder ein großes Thema. 
 
Wichtig für ein konsequentes Nachtragsmanagement ist eine Handlungsanweisung, die die Vorgehens-
weise im Unternehmen verbindlich festlegt. 
 
Folgende Schritte sollten dabei beachtet werden: 



 
 
 

 

Seite 38 
�

�
e

ra
tu

n
g

  
-

��
�

e
it

e
rb

il
d

u
n

g
  

- 
 

�
n

fo
rm

a
ti

o
n

 

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. 
Kurfürstenstraße 129 � 10785 Berlin 
Postanschrift: 10898 Berlin 
Tel. 030 21286-0 � Fax 030 21286-240 
bauind@bauindustrie.de � www.bauindustrie.de 

BWI-Bau GmbH 
Uhlandstraße 56 � 40237 Düsseldorf 
Postfach 10 15 54 � 40006 Düsseldorf 
Tel. 0211 6703-276 � Fax 0211 6703-282 
info@BWI-BAU.de � www.BWI-BAU.de 

a) Feststellung der Soll-Ist-Abweichung 
 
Eine Abweichung zwischen der vertraglich vereinbarten Leistung (Bausoll) und der tatsächlichen Leistung 
(Bauist) ist generelle Voraussetzung und gleichsam der Ausgangspunkt für alle Nachtragsüberlegungen. 
Vorausgesetzt, diese Abweichungen sind dem Auftraggeber zuzurechnen und führen zu auftragnehmer-
seitigen Mehrkosten, so müssen diese vom Auftraggeber vergütet werden (Nachtrag). 
 
Eine solche Abweichung ist durch ständigen Abgleich des Bausolls mit dem Bauist festzustellen. Dabei 
ist unternehmensseitig festzulegen, wer diesen Bausoll-Bauist-Abgleich durchzuführen hat, und wer eine 
entsprechende interne Mitteilung erhält. 
 
b) Schlüssige Dokumentation auftraggeberseitiger Anordnungen 
 
Als nächstes ist zu klären, ob die Abweichung auftraggeberseitig veranlasst ist, wie z. B. eine Änderung 
des Bauentwurfs. Weitere auftraggeberseitige Ursachen für Abweichungen können in der unzureichen-
den Qualität der Leistungsbeschreibung, der noch nicht vollständig vorliegenden Ausführungsplanung, 
der Entscheidungsunfreudigkeit des AG bei Varianten, in den Witterungs- oder Baugrundbedingungen 
und in anderweitigen auftraggeberseitigen Störungen des Bauablaufs (Behinderungen) liegen. 
 
Das einseitige Anordnungsrecht des Auftraggebers zur Leistungsänderung existiert nur im VOB-
Vertrag.15 
 
Eine Anordnung muss nicht ausdrücklich erteilt werden, sie kann auch stillschweigend erfolgen, z. B. 
durch die Übergabe eines geänderten Plans. 
 
Die zu einem Nachtrag führende Abweichung muss zeitnah und genau dokumentiert werden. Der resul-
tierende Mehrkostenanspruch muss dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt werden (sog. Nachtrags-
ankündigung).16 Sodann sind die Mehrkosten schnellstmöglich zu beziffern und möglichst vor Ausführung 
dem Auftraggeber mitzuteilen. 
 
Gerade bei stillschweigenden Anordnungen ist es wichtig, dem Auftraggeber den Mehrkostenanspruch 
anzuzeigen (vorsorglich auch bei geänderten Leistungen). 
 
Zur einfacheren Durchsetzbarkeit eines Nachtrags ist es dringend angeraten zu dokumentieren, wer die-
se Anordnung wann getroffen hat. 
 
Zu klären ist auch die Frage der Vollmacht des Anordnenden. Hat z. B. der Architekt oder Bauüberwa-
cher die Vollmacht, eine bestimmte, nachtragsrelevante Anordnung zu treffen? Wichtig in diesem Zu-
sammenhang ist, dass sämtliche "Äußerungen" des Auftragnehmers, also insbesondere die Nachtrags-
ankündigungen und -angebote, an den tatsächlichen Auftraggeber gerichtet werden und nicht etwa (nur) 
an den bauüberwachenden Architekten. 
 
Sollte für eine Leistungsänderung bzw. Zusatzleistung keine ausdrückliche Anordnung vorliegen, und 
man auch nicht von einer stillschweigenden Anordnung ausgehen können, steht dem Auftragnehmer 
auch eine Vergütung zu, wenn die Leistungen für die Erfüllung des Vertrages notwendig waren, dem 
mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm unverzüglich angezeigt wurden (§ 2 Nr. 8 
Abs. 2 VOB/B). 
 
c) Vergütungsanspruch sichern: 
 
Dem einseitigen Anordnungsrecht des Auftraggebers steht bei einem VOB-Vertrag der einseitige Vergü-
tungsanspruch des Auftragnehmers gegenüber. Dieser entsteht, wenn eine Leistungsänderung bzw. eine 
Zusatzleistung angeordnet wird und ausgeführt wurde und nicht etwa erst mit einer gesonderten "Auf-
tragerteilung" durch den AG. 
 
Um die Vergütungsansprüche zu sichern, ist es wichtig, dass die Vorschriften der VOB eingehalten wer-
den; so muss der Mehrkostenanspruch für Zusatzleistungen vor Ausführung dem Auftraggeber angezeigt 
werden. Dies sollte auch bei geänderten Leistungen immer der Fall sein. Dies geschieht i. d. R. mit einer 
sog. Nachtragsankündigung, in der die Nachtragsleistung detailliert beschrieben wird. 

                                                
15  In einem reinen BGB-Vertrag gibt es ohne besondere vertragliche Vereinbarung kein Recht des Auftraggebers zur einseitigen 

nachträglichen Änderung des Vertrages. 
16  Bei zusätzlichen Leistungen ergibt sich dies aus § 2 Nr. 6 VOB/B. Bei geänderten Leistungen (§ 2 Nr. 5 VOB/B) ist dringend 

anzuraten, die Mehrleistungen ebenfalls immer anzukündigen. 
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Die VOB sieht vor, dass der Auftragnehmer möglichst vor der Ausführung die Nachtragsleistung kalkulie-
ren sollte17. Die Preisfindung hat sich dabei an der Ursprungskalkulation zu orientieren. 
 
d) "In-Rechnung-Stellen" der Nachtragsleistung: 
 
Da der Vergütungsanspruch mit der Ausführung der angeordneten Leistung entsteht, ist es aus Liquidi-
tätsgesichtspunkten angezeigt, die Aufmaße zeitnah zu erstellen und die Nachtragsleistungen alsbald in 
die Abschlagsrechnung einzustellen. 
 
Sollte der Auftraggeber die Nachtragsleistung nicht zahlen, ist zunächst mit Nachfristsetzung zu mahnen. 
 
Allerdings sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Abschlagsrechnungen einen vorläufigen Charakter ha-
ben und kein abschließendes Anerkenntnis des Auftraggebers beinhalten. Dies kann umgangen werden, 
wenn bei Nachtragsverhandlungen ein Vergleich geschlossen wird. 
 
e) Verhalten bei Nichtzahlung (Forderungsmanagement): 
 
Sollte der Auftraggeber die in die Abschlagsrechnung eingestellte Nachtragsforderung auch innerhalb der 
Nachfrist nicht zahlen, so kann der Auftragnehmer nach Ablauf der Nachfrist Verzugszinsen verlangen. 
Diese ändern sich halbjährlich und liegen - ohne Verbraucherbeteiligung - zurzeit bei 8,12 %.18 
 
Sofern der Auftraggeber die Nachfrist erfolglos verstreichen lässt, darf der Auftragnehmer die Arbeiten bis 
zur Zahlung einstellen (§ 16 Nr. 5 Abs. 5 VOB/B). Dies sollte der Auftragnehmer aber wegen der weitrei-
chenden rechtlichen Folgen einer unbegründeten Arbeitseinstellung sorgfältig abwägen. 
 
Als ultima ratio wäre der Auftragnehmer auch berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn der Auftragge-
ber eine fällige Zahlung nicht leistet (§ 9 Nr. 1 b) VOB/B). 
 
f) Berichtswesen: 
 
Zum einen muss der jeweilige Stand der Nachtragsleistung festgehalten und überwacht werden und zum 
anderen übergeordneten (internen bzw. externen) Stellen darüber Bericht erstattet werden. 
 
Aus Gründen der leichteren Orientierung bietet es sich an, dazu die oben dargestellten notwendigen 
Schritte in einem Statusbericht - z. B. in Tabellenform - zusammenzustellen. 
 
Wichtig dabei ist, dass folgende Punkte aufgeführt sind: 
 
- Erfassen der Soll-Ist-Abweichung  (festgestellt am … durch …) 
- Dokumentation des Veranlassungsgrundes / Anlass (Anordnung von … vom …) 
- Ankündigung des Mehrvergütungsverlangens beim AG  (erfolgt am … durch …) 
- Kalkulieren des Nachtrags  (eingereicht am … bei …) 
- Einschätzung des Bau- oder Projektleiters bzgl. Durchsetzbarkeit  (Höhe bzw. Wahrscheinlichkeit) 
- Verhandeln des Nachtrags / Verhandlungsergebnis  (verhandelt am … mit …; Protokoll vom …) 
- Fortschrittsanzeige  (Arbeiten begonnen / zu …% durchgeführt / beendet). 
- Einstellen des Nachtrags in Abschlagsrechnung  (eingestellt in AR Nr. … am …) 
- Zahlungsverfolgung  (Zahlungseingang am …; 
    ggf. Mahnung bzw. anschl. Zinsberechnung erfolgt am …) 
 
Es muss festgelegt werden, wer für die Datenpflege dieses Statusberichts verantwortlich ist und wer 
wann in welcher Form zu melden hat. 
 
g) Verbesserung der Ratingsituation durch Nachtragsmanagement: 
 
Das eingangs erwähnte einseitige Anordnungsrecht des Auftraggebers stellt dabei eine Besonderheit bei 
Bauverträgen dar, das auf Seiten der Banken oftmals Skepsis hervorruft. 
 
Um dieser Skepsis, die z. T. auch aus Unwissen herrührt, zu begegnen, muss das Unternehmen den 
Banken gegenüber darstellen, welche Maßnahmen getroffen werden, um seinerseits den - einseitigen - 
Vergütungsanspruch des Auftragnehmers für die erbrachten Zusatzleistungen zu wahren. 

                                                
17  Vielfach wird die Erstellung des Leistungsverzeichnisses vom Auftragnehmer übernommen, der streng genommen nur die vom 

Auftraggeber erstellte Leistungsbeschreibung bepreisen müsste. 
18  Der aus einem festen Zinssatz und einem veränderlichen Basiszinssatz zusammengesetzte Zinssatz ändert sich jeweils zum 1. 

Januar und zum 1. Juli eines Jahres. Vgl. hierzu § 16 Nr. 5 Abs. 2 VOB, § 288 BGB. 
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Der Umgang mit Nachträgen - insbesondere bzgl. der Durchsetzbarkeit - stößt immer dann an seine 
Grenzen, wenn er nicht systematisch erfolgt. Wenn aber baubegleitend kontinuierlich die Nachtragsleis-
tungen entsprechend erfasst und aufbereitet werden, kann jederzeit eine realistische Einschätzung der 
gesamten Nachtragssituation im Unternehmen gegeben werden. 
 
Dies kann mit der Dokumentation eines - gelebten - Nachtragsmanagements im Unternehmen mit ver-
bindlichen Handlungsanweisungen geschehen. Der Unternehmer muss der Bank gegenüber plausibel 
nachweisen, dass das Thema der Nachträge systematisch und einheitlich angegangen wird. 
 
In diesem Zusammenhang sollten klare Verantwortlichkeiten verbindlich festgelegt werden und die mit 
den unterschiedlichen Aufgaben im Nachtragsmanagement betrauten Mitarbeiter benannt werden. 
 
Für einen sicheren Umgang mit dem Thema Nachtragsmanagement ist es erforderlich, dass die entspre-
chenden Mitarbeiter fundierte vertragsrechtliche Kenntnisse haben, da sie wissen müssen, welche recht-
lichen Hintergründe eine Rolle spielen. Um einen optimalen Nutzen aus dem Nachtragsmanagement zu 
ziehen, ist des nicht zuletzt zwingend erforderlich, dass die beteiligten Mitarbeiter entsprechend geschult 
werden und ihr Wissen aktuell halten.19 Vertragsrechtliches Grundlagenwissen ist Voraussetzung für ein 
funktionierendes Nachtragsmanagement. 
 
h) Realistische Einschätzung bzgl. der Nachträge: 
 
Ein Unternehmen kann zur Verbesserung seines Ratings beitragen, indem es in Hinsicht auf sein Nach-
tragsmanagement - z. B. durch einen entsprechenden Statusbericht - nachweist, dass 
 
�  Nachtragsleistungen systematisch durch einen Soll/Ist-Abgleich zeitnah erkannt und verfolgt werden, 
�  eine sorgfältige Dokumentation erfolgt, insbesondere die Anordnung des Auftraggebers dokumen-

tiert wird (ggf. durch sog. kaufmännische Bestätigungsschreiben) und so die Durchsetzbarkeit der 
Nachtragsvergütung gesteigert werden kann, 

�  VOB-konformes Verhalten die Ansprüche wahrt, wie z. B. durch die vorgeschriebene Nachtragsan-
kündigung, 

�  möglichst vor Ausführung die Nachtragsleistung bepreist und mit dem Auftraggeber die Vergütung 
vereinbart wird, 

�  der Vergütungsanspruch nach der Leistungserbringung zeitnah in Rechnung gestellt wird, 
�  bei Nichtzahlung der in Rechnung gestellten Nachtragsleistung entsprechende Schritte unternom-

men werden, d. h. mit Fristsetzung gemahnt und ggf. Zinsen verlangt werden, 
�  die zuständigen Mitarbeiter über das notwendige Wissen verfügen, um sicher mit der Problematik 

umzugehen. 
 
 
V. Risikomanagement  
 
Ein systematisch aufgebautes Risikomanagement in Bauunternehmen ist aus Sicht der Banken ein wich-
tiger integraler Bestandteil der Unternehmensführung, da es viele betriebswirtschaftlich wichtige Funktio-
nen erfüllt: 
 
�  Transparenzfunktion, indem es die bestehenden Risiken transparent macht, 
�  Überblicksfunktion, indem es einen Überblick über die existierenden Risiken verschafft, 
�  Frühwarnfunktion, indem es durch frühzeitiges Erkennen der Risiken bzw. risikobehafteten Entwick-

lungen eine Frühwarnfunktion für das Unternehmen (oder interessierte Dritte, z. B. Gesellschafter, 
Aktionäre) übernimmt, 

�  Prognosefunktion, indem es ein Instrument zur Prognose zur Verfügung stellt, 
�  Controllingfunktion, indem es die Steuerungsfähigkeit des Unternehmens verbessert und 
�  Kommunikationsfunktion, indem es das Risikobewusstsein der Mitarbeiter fördert. 
 
Aus Ratingsicht dürfte vor allem die Frühwarnfunktion von Interesse sein. Auch der IDW Prüfungsstan-
dard (IDW PS 340) stellt auf die Anforderung eines Risikofrüherkennungssystems ab. 

                                                
19  Im Themenbereich des Bauvertragsrechts bietet das BWI-Bau mit dem Fernkurs "Bauvertragsrecht für Ingenieure und Kaufleu-

te" eine ideale Möglichkeit zur Grundlagenschulung, die durch umfangreiche Angebote im Bereich der Tagesseminare ergänzt  
bzw. durch Seminarfolgen vertieft werden. 
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Um die relevanten Risiken möglichst früh zu erkennen, ist eine systematische Vorgehensweise erforder-
lich. Der Aufbau eines Risikomanagementsystems20 erfolgt in zwei Schritten: 
 
1.  Risikoerfassung und -analyse 
 
Im ersten Schritt ist es notwendig, die Risiken zu erfassen und zu analysieren. Eingeschlossen sind in 
diesem Schritt die Identifizierung und Bewertung der jeweiligen Risiken. 
 
Vor allem bei Bauunternehmen sind wegen den aus der Einzelfertigung resultierenden, sich ständig än-
dernden Situationen Risiken auf zwei Ebenen zu betrachten: auf der Projektebenen und der Unterneh-
mensebene. 
 
Die Identifikation erfolgt unter Zuhilfenahme von vordefinierten Risikofeldern (Strategische Risiken, Markt-
risiken, Finanzmarktrisiken, politische/rechtliche/gesellschaftliche Risiken, Risiken aus Corporate Gover-
nance, Leistungsrisiken Wertschöpfungskette, spezielle Risiken und Unterstützungsprozesse). 
 
Zur Bewertung wird eine sog. Relevanzskala herangezogen. Diese ist Grundlage für die Einstufung der 
Risiken gemäß ihrer Bedeutung für das Unternehmen. Die Skala reicht von unbedeutenden Risiken bis 
hin zu bestandsgefährdenden Risiken. Diese Skala dient vor allem dazu - aus Effizienzgründen -, nur die 
für das Unternehmen bedeutenden Risiken näher zu untersuchen. 
 
Zur quantitativen Bewertung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Die Risiken können mit Hilfe einer 
Verteilungsfunktion (Normalverteilung) oder durch das Bilden von Szenarien (Szenariobetrachtung) be-
wertet werden. 
 
2.  Risikosteuerung 
 
In einem zweiten Schritt werden für die unternehmensrelevanten Risiken geeignete Bewältigungsmaß-
nahmen festgelegt. Ziel der Risikosteuerung ist es, das Gesamtrisiko soweit zu reduzieren, dass letztlich 
nur ein Ristrisiko vom Unternehmen zu tragen ist. 
 
Als Steuerungsinstrumente stehen 
 
-  die Risikovermeidung, gleichzusetzen mit dem Unterlassen einer risikobehafteten Aktivität, 
-  die Risikoverminderung (Risiko auf ein akzeptables Maß zu reduzieren), 
-  die Risikobegrenzung (Risikostreuung - im Sinne der Portfolie-Theorie, Risikolimitierung - durch 

Setzen von Obergrenzen),  
- die Risikoüberwälzung (Risiko auf andere Risikoträger übertragen, z. B. Versicherungen oder Nach-

unternehmer) und  
-  die Risikoakzeptanz (Tragen des verbleibenden Risikos) 
 
zur Verfügung.  
 
 
Die Ergebnisse dieser beiden Schritte werden in einem Risikoinventar zusammengetragen. Dort werden 
zu den einzelnen Risiken das Risikofeld, die Risikowirkung und die Risikobewältigungsmaßnahme einge-
tragen. Für jedes Risiko wird außerdem ein Risikoverantwortlicher benannt, denn ein System kann nur 
dann wirklich von Nutzen sein, wenn es zum einen tatsächlich angewandt und zum anderen regelmäßig 
überprüft und aktualisiert wird. 
 
Es empfiehlt sich, das Risikomanagement in das vorhandene Managementsystem zu integrieren. Das 
Risikomanagement gehört zweifelsohne zu den wesentlichen Aufgaben der Geschäftsführung. Zu ihrer 
Erfüllung muss die Geschäftsführung diese Aufgaben nicht unmittelbar selbst wahrnehmen. Die Aufgabe 
der Risikosteuerung kann auch an ein zentrales Risikocontrolling delegiert werden. Bei größeren Organi-
sationen kann unterstützend in einzelnen Bereichen des Unternehmens ein dezentrales Risikomanage-
ment installieren werden.21 

                                                
20 Das System des Risikomanagements wurde auch anlässlich der BWI-Bau-Jahrestagung 2009 zur Baubetriebswirtschaft im 

Rahmen eines Workshops behandelt. Die dabei verwendeten Charts sind auf einer Dokumentations-CD-ROM zusammenge-
fasst, die über das BWI-Bau zu beziehen ist: http://www.bwi-bau.de/News-Downloads.44.0.html 

21 Zu dem Thema Risikomanagement in mittelständischen Bauunternehmen hat das BWI-Bau in seiner Funktion als betriebswirt-
schaftliches Kompetenzzentrum der Bauwirtschaft hinsichtlich des Aufbaus und der Ausgestaltung eines Risikomanagements 
verschiedene Projekte durchgeführt. Einen Projektbericht finden Sie unter: 

 http://www.bwi-bau.de/uploads/media/Pilotprojekt_I__Dokumentation_-_2008-03-10_01.pdf 



 
 
 

 

Seite 42 
�

�
e

ra
tu

n
g

  
-

��
�

e
it

e
rb

il
d

u
n

g
  

- 
 

�
n

fo
rm

a
ti

o
n

 

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. 
Kurfürstenstraße 129 � 10785 Berlin 
Postanschrift: 10898 Berlin 
Tel. 030 21286-0 � Fax 030 21286-240 
bauind@bauindustrie.de � www.bauindustrie.de 

BWI-Bau GmbH 
Uhlandstraße 56 � 40237 Düsseldorf 
Postfach 10 15 54 � 40006 Düsseldorf 
Tel. 0211 6703-276 � Fax 0211 6703-282 
info@BWI-BAU.de � www.BWI-BAU.de 

Empfehlung: 
 
Heben Sie in der Darstellung gegenüber dem Banker hervor, dass den Risiken entsprechende Chancen 
gegenüberstehen und verwenden Sie diese Begrifflichkeit auch in der Kommunikation mit dem Banker. 
 
 
VI. Controlling / Bauprojekt-Controlling 
 
Bestandteile eines integrierten Controllingsystems in Bauunternehmen sind das auf das Unternehmen als 
Ganzes ausgerichtete Unternehmens-Controlling und das auf das einzelne Bauprojekt bezogene Baupro-
jekt-Controlling. In den meisten Ratingsystemen wird i. d. R. aber nur das Unternehmenscontrolling be-
tracht.  
 
Aspekte, die dem Controlling zugeordnet werden, sind z. B. 
- die Detailliertheit der Unternehmensplanung, 
- die Zuverlässigkeit von Planzahlen, 
- die Qualität der Betriebswirtschaftlichen Auswertungen, 
- die Ausgestaltung des Debitorenmanagements, 
- das Vertragscontrolling. 
 
Auf Grund der vorhandenen Rahmenbedingungen innerhalb der Baubranche sind aber gerade an den 
operativen Aspekt des Controlling-Systems besondere Anforderungen zu stellen. 
 
Dabei soll unter Bauprojekt-Controlling ein auf das einzelne Bauprojekt ausgerichtetes, interdisziplinäres 
Selbststeuerungssystem verstanden werden. Voraussetzungen hierfür sind: 
 
- die Ausrichtung auf den gesamten Bauprozess über alle Phasen der Bauprojektrealisation hinweg; 
- eine starke Ausrichtung der Qualität und Intensität des Bauprojekt-Controlling an der Beeinflussbar-

keit der Projektkosten; 
- die Einbeziehung aller Steuerungsparameter eines Bauprojektes - Produktivität, Wirtschaftlichkeit, 

Rentabilität -, um die Qualität und Intensität des Bauprojekt-Controlling stärker an der Beeinflussbar-
keit der Projektkosten auszurichten; 

- das Bauprojekt-Controlling in einer primär zukunftsbezogenen Zielrichtung konsequent auf das 
Bauprojektende zu fokussieren. 

 
Betrachtet man die Bauprojektrealisation im Bauunternehmen, so lassen sich drei wesentliche Phasen 
des Bauprojekt-Controlling herausbilden:22 
 
- Als erste Phase dient das Bauprojekt-Controlling vor der Bauausführung dazu, durch frühzeitige Pla-

nungsaktivitäten die spätere Bauausführung optimal vorzubereiten. 
- Das Bauprojekt-Controlling während der Bauausführung zielt als Durchführungssteuerung auf die 

laufenden Bauprozesse und als Dispositionssteuerung auf die Aktualisierung der Planung und Analy-
se / Hochrechnung von Abweichungen auf das Bauprojektende. 

- Die dritte Phase des Bauprojekt-Controlling nach der Bauausführung dient der Gewinnung und Aufbe-
reitung von Erfahrungswissen für das Controlling zukünftiger Baumaßnahmen. 

 
Empfehlung: 
 
Zeigen Sie auf, dass im Unternehmen eine Informations-/Berichtsweesen vorliegt, anhand dessen  
der Bau- und Wertschöpfungsprozess über alle Phasen der Bauprojektrealisation verfolgt wird und damit 
bei auftretenden Störungen steuernd eingegriffen werden kann. 

                                                
22 In dem BWI-Bau-Leitfaden Nr. 7 "Phasenorientiertes Bauprojekt-Controlling" werden Aufbau und Inhalte eines Bauprojekt-

Controllings ausführlich behandelt: http://www.bwi-bau.de/Shop.45.0.html 
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VII. Management-Qualifikation 
 
Bauleistungen stehen traditionell für technisches Know-how: Die Leistungsfähigkeit innerhalb der Bran-
che wird deshalb prioritär daran gemessen, welche Auftragskomplexität die führenden Bauunternehmen 
bewältigen, welches technische Innovationsvermögen sie mobilisieren können. 
 
Die Vergangenheit hat aber auch gezeigt, dass Betriebswirtschaft, Mitarbeiterführung und Recht als 
gleichberechtigte Anforderungen an das Management von Bauunternehmen hinzutreten müssen, damit 
die Marktfähigkeit im Wettbewerb untereinander als auch im Vergleich zu anderen Branchen erhalten 
bleibt. Eine Unternehmensstrategie kann noch so überzeugend und zukunftsgerichtet sein, ohne ein fähi-
ges Management bleibt sie Makulatur.  
 
Das Management von Bauunternehmen muss sich deshalb auch daran messen lassen, wie viel Raum 
betriebswirtschaftlichen, psychologischen und juristischen Qualifikationen neben der Technik eingeräumt 
wird. Die Bauunternehmensführung muss in der Lage sein, die Mitarbeiter, mit denen die Unternehmens-
strategie umgesetzt werden, soll nach Wissen und Fähigkeiten zu bestimmen. 
 
Daraus leitet sich ab, dass: 
 
- Kreditgeber die Realisationswahrscheinlichkeit harter Fakten erst dann richtig einschätzen können, 

wenn sie auch die Softskills eines Unternehmens gebührend gewürdigt haben. 
- Bauunternehmen verstärkt Instrumente entwickeln und einsetzen müssen, mit denen sie die Qualifi-

kation ihrer Mitarbeiter und auch ihres Managements besser steuern können. 
 
Seitens einiger Kreditgeber werden u. a. folgende Fragen geprüft, auf die man sich in den Bauunterneh-
men einstellen sollte: 
 
- Existiert eine explizite Personalpolitik, die mit der Unternehmenspolitik und -strategie abgestimmt 

ist? 
 Indikatoren hierfür wären z. B. das Vorliegen eines Unternehmensleitbildes, in dem mindestens ein 

Punkt auf das Thema der Führungsrichtlinien eingehen sollte, und ein differenziertes Anreizsystem, 
u. a. einschließlich Instrumenten der Mitarbeiterbeteiligung. 

- Ist eine Führungskraft der oberen Managementebenen ausdrücklich für das Personalmanagement 
zuständig, und welche Kompetenzen hat diese Führungskraft? 

 Indikatoren wären hier, 
 - ob es nur einen eigenen Bereich Personalverwaltung gibt, aber ansonsten von der Auswahl über 

Einstellung, Qualifizierung bis hin zur Entlassung jedem Vorgesetzten beliebig überlassen bleibt, 
 oder  
 - ob jemand nicht nur in nebenamtlicher (und damit meist in äußerst nachrangiger Weise, z. B. als 

Kaufmännischer Leiter), sondern mit belegbarem Engagement Personalmanagement-Konzepte 
entwickelt und durchsetzt. 

- Werden nicht nur die Fachkräfte, sondern auch die Führungskräfte regelmäßig (dazu reicht auch 
einmal jährlich) geschult, oder ist dies für die Managementebenen nicht vorgesehen? 

 Dies bedeutet, zu wissen 
 - welche Mitarbeiterqualifikation im Unternehmen konkret vertreten ist, 
 - welche Mitarbeiterqualifikation zur Umsetzung der Strategie notwendig ist, 
 - wie man zu den richtigen Qualifikationen kommt, entweder durch interne Förderung oder extern 

durch gezielte Suche und Auswahl. 
 Indikator hierfür wäre z. B. das Vorliegen eines Qualifizierungsplanes und/oder die Existenz und 

Aktualität von Anforderungsprofilen/Stellenbeschreibungen/Tätigkeitsanalysen etc. 
 Darüber hinaus wären weitere Indikatoren:  
 - ob es für Mitarbeitergespräche einen ritualisierten Turnus gibt und ob die Ergebnisse in einer 

objektivierten Form dokumentiert werden, 
 - ob es ein sog. Bildungs-Controlling gibt, um den Nutzen von Qualifzierungsmaßnahmen in der 

praktischen Umsetzung feststellen zu können. 
- Eng damit im Zusammenhang stünde dann noch die Frage, wie der Wissenstransfer im Unterneh-

men organisiert wird/ist. Indikator wäre hierfür z. B. die Nutzung von Baubesprechungen nicht nur 
zur Projektbesprechung, sondern auch zum Austausch von Erfahrungen/Kenntnissen/Hinweisen etc. 
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VIII. Unternehmensstrategie 
 
Das Thema Unternehmensstrategie ist bei den qualitativen Kriterien i. d. R. Bestandteil der Kategorie 
"Management". Typische Fragen, die diesbezüglich auftreten, sind z. B.: 
 
- Was will das Unternehmen in den nächsten Jahren erreichen (welches Leitbild hat das Unterneh-

men)? 
- Gibt es eine langfristig angelegte Unternehmenskonzeption? 
- Ist die Strategie schriftlich fixiert? 
- Kann das Untermen Maßnahmen zur Umsetzung dieser Konzeption aufzeigen? 
- Sind die führenden Mitarbeiter entsprechend involviert und stehen sie hinter der Strategie? 
- Ist die Unternehmensstrategie überzeugend und nachvollziehbar? 
 
Eine transparente Unternehmensführung lebt und stirbt mit der Unternehmensstrategie. Jede noch so 
gute Unternehmensstrategie bleibt Makulatur, wenn sie nicht - im Unternehmen selbst und nach außen - 
umgesetzt, kommuniziert und gelebt wird. Demnach muss die Entwicklung, Umsetzung und Kommunika-
tion der auf das einzelne Bauunternehmen zugeschnittenen Unternehmensstrategie im Mittelpunkt ste-
hen. Bauunternehmen sind in einem hart umkämpften Baumarkt mehr denn je gezwungen, eine klare 
Unternehmensstrategie zu erarbeiten und diese in Bezug auf Umsetzung und Zukunftsperspektive per-
manent zu prüfen. Dabei gibt es keine Standardstrategie, vielmehr ist die Strategieentwicklung abhängig 
von der Kernkompetenz des Bauunternehmens und der Marktattraktivität der angebotenen Bauprodukti-
ons- und Dienstleistungspalette. 
 
Das Fundament einer tragfähigen, individuell zu erarbeitenden Unternehmensstrategie sind 
- Die Bestimmung von zukünftigen Handlungsfeldern der Bauunternehmensführung, basierend auf 

einem objektiven Stärken-/Schwächenprofil. 
- Die Abstimmung der unternehmensindividuellen Stärken mit den spezifischen Marktchancen. 
- Die Festlegung von umsetzungsorientierten und kontrollierbaren Unternehmenszielen in einer indivi-

duellen Unternehmensstrategie. 
- Die Umsetzung und Kommunikation der Unternehmensstrategie im Innen- und Außenverhältnis der 

Bauunternehmung. 
 
Aus einer Markt-/Kompetenzen-Matrix können die Richtung der Strategieentwicklung abgeleitet und die 
Meilensteine der Strategierealisation vorgezeichnet werden. Dabei fällt dem Kundenwert - also der Sicht-
weise des jeweiligen Baukunden - eine entscheidende Rolle zu. Der Kunde beurteilt die Marktattraktivität 
und die Kompetenzstärke eines Bauunternehmens aus seiner Nachfragesicht; heute oftmals ausgerichtet 
auf eine ganzheitliche Sicht des Bauens. 
 
In den in der Matrix als besonders interessant zu charakterisierenden Feldern "Entwickeln und Transferie-
ren" können differenzierte Strategieentwicklungen sowohl auf eine Ausweitung wie auch auf eine Reduk-
tion der Leistungspalette ausgerichtet sein; zu denken wäre an den Systemanbieter einerseits und den 
Fachspezialisten oder Segmentprofi andererseits. Differenzierte Strategieentwicklungen zeigen sich aber 
auch in der Ausweitung oder Reduzierung der Wertschöpfungstiefe. Erfolg ist nicht automatisch mit der 
Begrenzung eigener Produktionskapazitäten gleich zu setzten.23 
 
Hieraus abgeleitet ergeben sich aus Sicht des Rating zentrale Forderungen im Hinblick auf die Unter-
nehmensstrategie: 
 
1. Für den Kreditgeber  kommt es bei der Beurteilung der Unternehmensstrategie darauf an, das Un-

ternehmen in seinen Zukunftsperspektiven richtig zu beurteilen. Hierfür sind fundierte Branchen- und 
Marktkenntnisse unentbehrlich. 

 
2. Bauunternehmen  sind angehalten, stärker als bisher Strategieentwicklung und -umsetzung als 

immer wiederkehrenden Prozess der Unternehmensentwicklung zu begreifen. Die hieraus abgeleite-
te Unternehmensstrategie muss nachvollziehbar und erfolgversprechend sein und aktiv in die Ban-
kengespräche eingebracht werden. 

                                                
23 BWI-Bau (Hrsg.): Optimierung der Wertschöpfungskette Bau. Düsseldorf 2005. 
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In der Praxis liegt in vielen Bauunternehmen seitens der Geschäftsleitung eine strategische Ausrichtung 
zwar vor, sie ist aber i. d. R. nicht explizit formuliert. Um der Bank im Rahmen des Rating-Prozesses eine 
klar strukturierte und durchdachte Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre vorweisen zu können, 
ist eine schriftliche Niederlegung in einem Strategiepapier unerlässlich. In diesem Strategiepapier emp-
fiehlt es sich, u. a. zu folgenden Aspekten Aussagen zu treffen:24 
 
�  Unternehmensleitbild / Vision  
 - Zweck und zukünftige Rolle des Unternehmens 
  - Grundwerte der Unternehmensführung 
 - Verhaltens- und Führungsgrundsätze 
 - Beziehung zu Mitarbeitern, Kapitalgebern, Kunden, Lieferanten und der Öffentlichkeit 
�  Geschäftsfelder / Wettbewerbsvorteile 
 - zukünftige Tätigkeitsfelder 
 - konjunkturelle Abhängigkeit, Wettbewerbsstruktur und Wachstumsaussichten der Branche 
 - Wettbewerbsvorteile des Unternehmens 
�  Erfolgsfaktoren / Kernkompetenzen 
 - bisherige Erfolgsfaktoren 
 - Kernkompetenzen, mit denen Wettbewerbsvorteile aufgebaut werden können 
 - kausale Abhängigkeiten zwischen den Erfolgsfaktoren 
�  Gestaltung der Wertschöpfungskette 
 - Aufteilung der betrieblichen Ressourcen 
 - Kooperationen, Outsourcing 
 - Investitionsschwerpunkte 
�  Strategische Stoßrichtung 
 - strategische Hauptziele zur Steigerung des Unternehmenswerts (Wachstum, Rentabilität oder 

Risikoreduzierung) 
 - Faktoren, die den Unternehmenswert am stärksten beeinflussen 
�  Strategische Ziele und Maßnahmen 
 - aus den Hauptzielen abgeleitete strategische Unterziele 
 - konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Unternehmensstrategie. 
  
Des Weiteren sollte in dem Strategiepapier dargelegt werden, 
- mit welchen Ressourcen (finanzielle und personelle) die Strategie umgesetzt werden kann und  
- welche finanziellen Zielgrößen bestehen. Hieraus ergibt sich wiederum die Notwendigkeit einer Un-

ternehmensplanung, um diese Vorgaben plausibel darstellen zu können. 
 
Die Gründe für das Nichtvorhandensein einer schriftlich formulierten Unternehmensstrategie liegen häufig 
nicht darin, dass die Notwendigkeit nicht gesehen wird, sondern i. d. R. an der fehlenden Zeit im Tages-
geschäft, in Kombination mit eventuell fehlendem Know-how. 
 
Vor diesem Hintergrund kann die Einbindung externer Experten in Form eines Beirats unterstützend 
wirken. Die Vorteile eines Beirats können z. B. darin bestehen, dass 
- die Beiratsmitglieder möglichst über wichtige spezielle Erfahrungen verfügen 
- und unter Umständen auch branchenfremde Erfahrungen (z. B. aus dem Dienstleistungsbereich) 

eingebracht werden, die hilfreich sein können, um neue Marktchancen zu entdecken. 
 
Das Vorhandensein eines Beirats wird bei den meisten Kreditinstituten im Rahmen der qualitativen Krite-
rien positiv bewertet.25 
 
Das BWI-Bau unterstützt die Bauunternehmen  
 
- Im Bereich der Beratung u. a. bei der Einführung und Weiterentwicklung von Unternehmensplanun-

gen, bei der Auswahl und Implementierung moderner Informations- und Kommunikationssysteme, 
der Einführung eines IT-gestützten Bauprojekt-Controlling oder z. b. bei Restrukturierungsprozessen. 

 

                                                
24  In Anlehnung an: Füser, K.; Heidusch, M.: S. 163. 
25  Hinsichtlich der fachgerechten Besetzung des Beirats wird auf der Website www.mittelstand-plus.de Unterstützung angeboten. 



 
 
 

 

Seite 46 
�

�
e

ra
tu

n
g

  
-

��
�

e
it

e
rb

il
d

u
n

g
  

- 
 

�
n

fo
rm

a
ti

o
n

 

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. 
Kurfürstenstraße 129 � 10785 Berlin 
Postanschrift: 10898 Berlin 
Tel. 030 21286-0 � Fax 030 21286-240 
bauind@bauindustrie.de � www.bauindustrie.de 

BWI-Bau GmbH 
Uhlandstraße 56 � 40237 Düsseldorf 
Postfach 10 15 54 � 40006 Düsseldorf 
Tel. 0211 6703-276 � Fax 0211 6703-282 
info@BWI-BAU.de � www.BWI-BAU.de 

- Im Bereich der Weiterbildung durch Instrumente der Qualifikationsberatung, der Anpassungs-, Er-
gänzungs- und Aufstiegsfortbildung für die Mitarbeiter, bei der Entwicklung von Personalmanage-
ment-Konzepten, der Einführung und der Evaluation von Qualifizierungsmaßnahmen und Personal-
führungsinstrumenten, und zwar sowohl unternehmensübergreifend als auch als In-House-
Maßnahmen. 

 
- Im Bereich des Informationsmanagements und der Grundlagenarbeit duch die Organisation von 

Arbeitskreisen z. B. zu den Themen Bauprojekt-Controlling und Risikomanagement; dort werden Be-
sonderheiten der Branche diskutiert und praxisnahe Arbeitshilfen erarbeitet. Oder durch Umfragen 
und Erhebungen, z. B. zur Zahlungsmoral öffentlicher Auftraggeber oder zur Kreditvergabe. 
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�  www.finanzstandort.de 
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der beteiligten Kreditinstitute hinsichtlich einer offenen Kommunikation des Ratingergebnisses steht 
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�  Rating-Berater - www.kfw-mittelstandsbank.de 
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